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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Gäste, 
 

ein weiteres Jahr, in dem wiederum die Corona-Pandemie überwiegend unser Leben bestimmt hat, neigt sich dem Ende zu. Letztes 
Jahr um diese Zeit stand zumindest noch die Hoffnung im Raum, dass im Frühjahr „alles vorbei sein wird“ und wir dann wieder zu 
unserem normalen Alltag zurückkehren können. Dem war und ist nun leider nicht so. Trotz aller Anstrengungen haben das Impfen, 
das Testen und die übrigen Regeln leider nicht zu dem Erfolg geführt, den wir uns alle erhofft hatten. 
 
Trotz aller Düsterkeit gibt es auch Lichtblicke: hilfsbereite Menschen, die sich für andere aufopfern; Kreativität bei Spendenaktionen, 
auch wenn keine Märkte und Bazare möglich sind. Daraus sollten wir lernen, dass die wichtigen Dinge in unserem Leben viel näher-
liegen, als wir ahnen und wir deshalb nicht um die halbe Welt reisen müssen. Niemand lässt sich gerne einschränken und wir alle 
könnten vermutlich einen sinnbildlichen „Tapetenwechsel“ gut vertragen. Es wird aber weiterhin unsere ganze Kraftanstrengung und 
unser Zusammenhalt von Nöten sein, um diese Krise in Schach zu halten und sie dann hoffentlich auch zu besiegen. Die Hoffnung 
und Zuversicht darauf, ist für mich persönlich das Licht am Ende des Tunnels. 
 
So wünsche ich Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familie oder mit lieben Freunden sowie Zeit zum Innehalten und 
zum Durchschnaufen. Starten Sie gesund und voller positiver Energie in das Neue Jahr 2022, in dem wir uns hoffentlich alle wieder 
persönlich begegnen. 
 

Ihr 
Henrik Wengert 
Bürgermeister 

mit Gemeinderat und Verwaltung 

Wer Licht am Ende des Tunnels sieht, 
den sollte die Entfernung nicht kümmern 

 
Graffi  to 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ein weiteres Jahr, in dem wiederum die Corona-Pandemie überwiegend unser Leben bestimmt hat, neigt sich dem Ende zu. Letztes 
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GEMEINDEVERWALTUNG

Bürgermeister Henrik Wengert  07551 8094-21
Sekretariat   07551 8094-21
Meldeamt   07551 8094-42
Standesamt   07551 8094-28
Hauptamt   07551 8094-27
Grundbucheinsichtsstelle   07551 8094-36
Ortsbauamt   07551 8094-35
Gemeindekasse   07551 8094-24
Finanzverwaltung   07551 8094-22

Bauhof   07551/8094-35 

Hausmeister 
(Klaus Waldbüßer)   0160 1820278

Auentalschule
Sekretariat    07551 8094-39

Kindergärten
St. Nikolaus   07551 8094 -70
Am Guggenbühl   07551 60494
Billafingen   07557 3 49

Hauptstr. 35, 88696 Owingen

Zentrale: 
Tel.: 07551 8094-0 / Fax: 07551 8094-29
E-Mail: info@owingen.de, www.owingen.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi u. Fr jeweils von 8.00 - 12.00 Uhr
Mo 14.00 - 18.00 Uhr
Do von 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

ORTSVERWALTUNGEN
BILLAFINGEN
Ortsvorsteher Markus Veit   0170/3579499
E-Mail: mveit@billafingen.de
Sprechstunden:   Mo. 19.30 - 21.00 Uhr

HOHENBODMAN
Ortsvorsteher Jörg Nesensohn  07557 820399
Sprechstunden:   nach Vereinbarung

TAISERSDORF
Ortsvorsteherin Ruth Steindl  07557 929569
Sprechstunden: nach Vereinbarung

NOTRUFNUMMERN
Notruf    1 10
Feuerwehr    1 12
Polizeirevier Überlingen   07551 80 40

ÄRZTE UND SOZIALES
Ärztl. und zahnärztl. Notdienst
Kann rund um die Uhr unter der 116117
erfragt werden.

Service Büro im Rathaus Owingen
Nachbarschaftshilfeverein 
„GEMEINSAM STATT EINSAM“
 0151/52320276 
– donnerstags von 9.30 – 11.30 Uhr
Pflegeberatung Ganal 
– dienstags von 10 – 12 Uhr
Pflegeberatung Sozialstation Bodensee e.V. – 
donnerstags von 14 – 16 Uhr
 07551/8094-11

Sozialstation Bodensee  07551 95320

Dorfhelferinnenstation
Frau Heike Senger               07771/8759177

Hospizgruppe Überlingen 07551/60863

Psychosoziale Beratungs- und
ambulante Behandlungsstelle für
Suchtkranke (PSB)   07541 950180

Diakonisches Werk  Fax: 07541 9501820

AWO Frauen- und Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis 
   07541 4893626

Allgemeiner Sozialer Dienst:
(im Jugendamt Bodenseekreis) 07541 204 5627
Vathana.Thavendrandathan@bodenseekreis.de

Malteser Hilfsdienst e.V   07551-970970

Familientreff Owingen 07551 9485259 

Tagespflegevermittlung Bodenseekreis
Heike Langer, Tel.: 015904204243

SKM – Bodenseekreis e.V. –Betreuungsverein-
Rechtliche Betreuungen und individuelle In-
formationen zur persönlichen und rechtlichen 
Vorsorge und Patientenverfügung 
rentschler@skm-bodensee.de  07544/9679960

VERGIFTUNGSNOTDIENST
Giftnotruf München - Abteilung für Klinische 
Toxikologie Klinikum rechts der Isar - Techni-
sche Universität München 
www.toxinfo.med.turn.de   089 19240
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg 
(VIZ) Universitätsklinikum Freiburg 
www.uniklinik-freiburg.de/giftberatung.html 
   0761 2704361

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Gesamtkommandant und 
Abteilung Owingen: Markus Endres
Tel.: 0151 61422371

Abteilung Billafingen: Michael Dreher 
Tel.: 07557/820778, mobil: 0162/7306362 

Abteilung Hohenbodman: Volker Feiler
Tel.: 07557/929803, mobil: 0170/9393632

Abteilung Taisersdorf: Roland Kohler
Tel.: 0175 2079990

SONSTIGE RUFNUMMERN
Bevollm. Bezirksschornsteinfeger 
Laurent Brielmaier, mobil:  0178/9823697

Thüga Energienetze GmbH
Störungsrufnummer   0800 7750007

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Störungsrufnummer   0800 3629477

Wasserversorgung
24-Stunden Störungs- und Bereitschaftsdienst
Stadtwerk am See   0800/5053333
Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte 
zu den üblichen Dienstzeiten an das Ortsbau-
amt   07551/8094-35

Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt KW 02/2022 ist am Mittwoch, 12.01.2022 um 
12:00 Uhr im Rathaus Owingen. Bitte senden Sie alle Texte in digitaler Form im word-Format 
(docx) an blaettle@owingen.de und die Fotos bzw. Graphiken als separaten Anhang im 
jpg-Format (nicht in die Textdatei integrieren). 

Freitag, 24.12.2021 
Apotheke in der St. Johann-Straße 16, 
Überlingen, Tel.: 07551/1012 
Tal-Apotheke, Roggenbeurer Straße 1, 
Wittenhofen, Tel.: 07555/5366 
Samstag, 25.12.2021 
Bären-Apotheke, Bahnhofstraße 18, 
Markdorf, Tel.: 07544/8400 
Die obere Apotheke, Hauptstraße 20, 
Stockach, Tel.: 07771/2349 
Sonntag, 26.12.2021 
Apotheke Dr. Vetter, Tuttlinger Straße 7, 
Stockach, Tel.: 07771/6900 
Neue Apotheke, Kirchstraße 6, 
Meersburg, Tel.: 07532/6193 

Fortsetzung siehe Seite 3
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Verantwortlich für den amtlichen und 
redaktionellen Teil:  
Bürgermeister Henrik Wengert oder der/
die von ihm Beauftragte/n

Verantwortlich für die Kirchen- und Ver-
einsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende 
des jeweiligen Vereins. Für die Veröffentli-
chung von Vereins- und anderen Mitteilun-
gen wird keine Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Telefon: 07771 9317-11, Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de,  
Homepage: www.primo-stockach.de

SONSTIGES
Altglas, Kunststoffannahme, Grünmüll
Recyclinghof in der Kreuzstraße
Öffnungszeiten:
Freitag  15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag  09.00 bis 12.00 Uhr

Containerstandorte:
Owingen: EV. Kirche, Parkplatz Sporthalle
Billafingen: Sportplatz
Hohenbodman: altes Feuerwehrhaus
Taisersdorf: Feuerwehrhaus

Altbatterien
Behälter im Rathaus Owingen
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Änderung der Zutrittsregeln zur Gemeindeverwaltung Owingen  
sowie geringfügige Änderung der Öffnungszeit ab dem 01. Januar 2022 
Mit Beschluss vom 17. Dezember 2021 hat die Landesregierung 
von Baden-Württemberg die Verordnung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Co-
rona-Verordnung) erneut und in dieser 11. Fassung zum 6. Mal 
geändert. Darin enthalten ist folgende Regelung in § 17 c für den 
Zutritt zu kommunalen Verwaltungen, die ab 1. Januar 2022 Gül-
tigkeit hat: 
 
„Für nicht-immunisierte Besucherinnen und Besucher ist der Zu-
tritt zu den Verwaltungsgebäuden kommunaler Verwaltungen in 
den Alarmstufen nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Test-
nachweises gestattet.“ 
 
Bitte führen Sie also ab dem neuen Jahr einen 3G-Nachweis mit 
sich, wenn Sie die Gemeindeverwaltung aufsuchen und zeigen Sie 
Ihren Nachweis am besten unaufgefordert beim Erstkontakt mit 
Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin/Ihrem zuständigen Sachbear-
beiter. Das Kollegium ist angehalten, Ihren Nachweis entsprechend 
zu kontrollieren. 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie über eine geringfügige Änderung der Öffnungszeiten im Rathaus informieren, die auf-
grund eines Personalmangels im Bürgerbüro vorübergehend gilt: 
 
Am Donnerstag ändert sich die bisher durchgehende Öffnungszeit wie folgt:  
Von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr. 
 
So bald als möglich, werden wir wieder die durchgehende Öffnungszeit von 8.00 bis 16.00 Uhr anbieten und danken Ihnen für Ihr 
Verständnis für diese Übergangslösung. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung Owingen 

Freitag, 31.12.2021 
Apotheke im La Piazza, Lippertsreuter 
Straße 60, Überlingen, Tel.: 07551/916492 

Samstag, 01.01.2022 
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstraße 8, 
Stockach, Tel.: 07771/2313 
Hofapotheke, Marktplatz 4, 
Meersburg, Tel.: 07532/6052 

Sonntag, 02.01.2022 
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstraße 8, 
Stockach, Tel.: 07771/2313 

Hofapotheke, Marktplatz 4, 
Meersburg, Tel.: 07532/6052 

Donnerstag, 06.01.2022 
VITA-Apotheke, Nußdorfer Straße 101, 
Überlingen-Nußdorf, Tel.: 07551/308129 
Schloßsee-Apotheke, Schloßseeallee 32, 
Salem, Tel.: 07553/8285600 

Samstag, 08.01.2022 
Münster-Apotheke, Münsterstraße 1, 
Überlingen, Tel.: 07551/63329 
Physikats-Apotheke, 

Hohenzollernstraße 32, Wald, 
Tel.: 07578/92120 

Sonntag, 09.01.2022 
Kuony-Apotheke, Goethestraße 16, 
Stockach, Tel.: 07771/7021 
Apotheke im Rosenhof, Salemer Straße 3, 
Bermatingen, Tel.: 07544/91151 

  Sonntagsdienst der Apotheken

Rathaus aktuell

Rathaus geschlossen 
Am Freitag, 07. Januar 2022 bleibt das Rathaus geschlos-
sen. Wir bitten um Beachtung. 
Ab Montag, 10. Januar 2022 sind wir zu den üblichen Öff-
nungszeiten wieder für Sie da: 
Montag bis Freitag:  8:00 - 12:00 Uhr, 
Montag:  14.00 - 18.00 Uhr, 
Donnerstag:  8:00 - 12:00 Uhr  
und  13:00 - 16:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Aktuelle Fallzahlen Corona 
Stand: Dienstag, 21.12.2021 um 10:30 Uhr 

Corona infizierte 
Personen seit März 2020

372 (+ 12 gegenüber Vorwoche)

Aktuell infizierte Personen 
(positiv getestete) und in 
Quarantäne

36

7-Tages-Inzidenz 
für Owingen:

417,58
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Gäste und Kulturamt
Liebe „Wussten Sie schon, dass...“ Wanderfreunde 
Wieder geht ein seltsames Jahr zur Neige, vieles war nicht oder 
nur eingeschränkt möglich und doch konnten immerhin zwei 
schöne „Wussten Sie schon, dass...-Wanderungen stattfinden. 
Die erste, mit 11 Teilnehmern begangene Tour, führte uns in die 
Vergangenheit zurück, genauer gesagt auf die Spuren der wei-
ßen Mönche. Gestartet wurde am Kloster und Schloss Salem mit 
einer Führung durch die imposanten Räume, wie das gotische 
Münster und dem barocken und beeindruckenden Kaisersaal, 
der die Macht des Salemer Klosters zu seiner Blütezeit eindrück-
lich vor Augen führt. 
Im Anschluss folgte eine gemütliche Wanderung um die Salemer 
Weiher, auch hier war eindeutig zu erkennen, dass es die Sa-
lemer Zisterzienser waren, die mit Know how und technischem 
Verständnis die Landschaft prägten. Auch das Wetter hat es an 
diesem ersten August gut mit uns gemeint, der Regen brach erst 
nach Rückkehr auf dem Parkplatz über das Grüppchen herein. 
Die nächste Wanderung hätte Interessierte auf verschlungenen 
Pfaden nach Überlingen und wer wollte, auch zur LGS gebracht. 
Hier war der Andrang der Teilnehmer nicht sehr groß, genauer 
gesagt meldete sich gar niemand an. 
Umso mehr freute mich das Interesse an der letzten Wanderung, 
diese führte am 30. Oktober von Taisersdorf über den Hermanns-
berg zum Ramsberg. Es war eine gelungene Herbstwanderung 
durch unser schönes Hinterland. Hier nahmen 14 neugierige und 
wanderaffine Gäste teil, ebenso war wieder ein tierischer Beglei-
ter dabei, der alle Höhen und Tiefen mit Bravour meisterte. 
Mit diesem kurzen Rückblick möchte ich mich ganz herzlich bei 
meinen treuen Mitgehern und Ersttätern bedanken. Schön, dass 
ich Euch für die eine oder andere Tour begeistern konnte und na-
türlich hoffe ich, dass Ihr auch bei zukünftigen Angeboten wieder 
mit im Boot seid. Aber selbstverständlich dürfen sich alle Mitbür-
ger und Mitbürgerinnen wie auch Gäste angesprochen fühlen, 
an künftigen, mal kürzeren, mal längeren Möglichkeiten teil zu 
nehmen. Die angebotenen Rundgänge werden immer frühzeitig 
im Blättle, auf unserer Homepage wie auch auf der Homepage 
des Bodensee-Linzgau-Tourismus bekannt gegeben. Scheuen 
Sie sich nicht, bei Unklarheiten einfach nachzufragen unter Mail: 
sgerhardt@owingen.de oder Telefon 07551 809426. 
In diesem Sinne wünsche ich allen frohe Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr. Und wussten Sie schon, dass ...die 
nächste Wanderung bestimmt kommt? 
Mit herzlichem Gruß 
Susanne Gerhardt 

Das Foto wurde auf dem Ramsberg aufgenommen. 

Bericht aus der letzten Gemeinderats-
sitzung 
Am 15. Dezember 2021 fand eine öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates im Bürgerhaus kultur|o in Owingen mit nachfolgen-
der Tagesordnung statt: 
 
TOP Thema 
1. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Be-

schlüsse  
2. Aktuelle Informationen  
3. Einwohnerfragestunde  
4. Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald 2022  
5. Bauantrag auf Anbau einer Terrassenüberdachung mit 

Glasschiebewänden (Kaltwintergarten) auf dem Grund-
stück Flst. Nr. 619/22, Im Mehnewang 11/1, Owingen  

6. Bauantrag auf Um- und Anbau des bestehenden Gebäu-
des, Nutzungsänderung des Erdgeschosses von Wohnen 
in Gewerbe und Errichtung überdachter Stellplätze auf 
dem Grundstück Flst. Nr. 106/1, Friedhofstraße 6, Owin-
gen

7. Bauantrag auf Nutzungsänderung von Wohnen in zwei Fe-
rienwohnungen im Erdgeschoss, Hauptstraße 23, Flst. Nr. 
61, Owingen

8. Bauvoranfrage auf Anbau einer Praxis für Ergotherapie an 
die bestehende Therapie-Halle auf dem Grundstück Flst. 
Nr. 129, Hirtengärten 1a, Taisersdorf  

9. Anpassung der Wassergebühren zum 01. Januar 2022 
und Beschluss einer neuen Wasserversorgungssatzung  

10. Anpassung der Abwassergebühren zum 01. Januar 2022 
und Beschluss einer neuen Abwassersatzung

11. Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Bürgermeisters: 
Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs für den kommuna-
len Winterdienst

12. Haushaltsplan der Gemeinde Owingen für das Haushalts-
jahr 2022 - Beschluss der Haushaltssatzung 2022 und Be-
schluss über die Finanzplanung

13. Beschluss über die 1. Änderung zur Streupflichtsatzung 
der Gemeinde Owingen

14. Verschiedenes
 
1.  Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster 
 Beschlüsse 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert gab bekannt, dass der Ge-
meinderat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 23. November 
2021 beschlossen hatte, das Wohnquartier aus dem Neubauge-
biet „Hasenbühl-Süd, Bauabschnitte B + C“ in Billafingen vorbe-
haltlich eines städtebaulich adäquaten Vorentwurfs, welcher sich 
aus einem anstehenden Ideen- und Realisierungswettbewerb 
ergeben wird, an die Baugenossenschaft Überlingen eG zu ver-
geben. 
 
Außerdem waren einige vertragliche Regelungen mit der GbR 
„Sonnenstrom aus dem Urstromtal“ beschlossen worden, die 
mit dem Betrieb der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der ehe-
maligen Hauptschule in Owingen zusammenhängen. 
 
Der Gemeinderat hatte weiterhin beschlossen, die Angelegen-
heit der Besetzung einer für die Kernverwaltung neu geschaffe-
nen Personalstelle auf die Verwaltung zu übertragen. In diesem 
Zusammenhang hatte der Gemeinderat der Beförderung eines 
Mitarbeiters der Gemeindeverwaltung zum 1. Januar 2022 zu-
gestimmt. 
 
Zudem war beschlossen worden, einem Bauherrn im Gewerbe-
gebiet „Henkerberg-Süd“ nochmals einen Zeitaufschub für die 
Bauverpflichtung aus dem Kaufvertrag einzuräumen. 

Allgemeines
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2.  Aktuelle Informationen 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert gab bekannt, dass der für 
den 16. Januar 2022 vorgesehene Neujahrsempfang der Ge-
meinde Owingen coronabedingt leider nicht stattfinden wird. 
Stattdessen sei vorgesehen, am 26. Juni 2022 einen Bürger-
empfang auszurichten. 
 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert kam auf die Corona-Lage 
zu sprechen und sagte, dass die Landesregierung mit Beschluss 
vom 14. Dezember 2021 die Corona-Verordnung erneut geän-
dert hat. Außerdem wurde die Corona-Verordnung Absonde-
rung aktualisiert, womit sich die Quarantäne-Regeln, also unter 
anderem die Dauer der Absonderung für Kontaktpersonen, än-
dern. Diese am 15. Dezember 2021 in Kraft getretenen Neue-
rungen seien allerdings schon bald wieder überholt, da bereits 
für das kommende Wochenende eine neue Corona-Verordnung 
erwartet werde. 
 
Landkreisweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 500 
Fälle pro 100.000 Einwohner gefallen, weshalb die nächtlichen 
Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen ab 
15. Dezember 2021 nicht mehr gelten. Auch in Owingen selbst 
sei die 7-Tage-Inzidenz zuletzt gesunken, sie betrage aktuell 461. 
 
Herr Wengert verwies in diesem Zusammenhang auf die Home-
page der Gemeinde Owingen, wo stets aktuellste Informationen 
zur Corona-Pandemie zu finden sind. 
 
3.  Einwohnerfragestunde 
Seitens der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer wurden kei-
ne Fragen gestellt. 
 
4.  Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald 2022 
Mit Datum vom 11. November 2021 hat das Landratsamt Bo-
denseekreis, Untere Forstbehörde, der Gemeinde Owingen den 
Bewirtschaftungsplan 2022 für den Gemeindewald mit der Bitte 
vorgelegt, diesen zu beraten und zu beschließen. 
 
Das Forstamt berichtet wie folgt: 
 
I. Rückblick auf das laufende Jahr 2021
Nach drei deutlich zu trockenen und überdurchschnittlich war-
men Jahren war das Jahr 2021 klimatisch gesehen fast ein Nor-
maljahr und die Situation hat sich für die Wälder verbessert. Der 
Holzmarkt war dabei aber kaum kalkulierbar: 
 
Zunächst war das Holz fast nicht abzusetzen und das Preisni-
veau entsprechend niedrig, dann wurde der Holzvorrat bei den 
Sägewerken durch eine gestiegene Auftragslage plötzlich knapp 
und der Holzpreis stieg kurzfristig auf ein Höchstniveau. Im vier-
ten Quartal brach der Holzabsatz für die Waldbesitzer dann aber 
plötzlich wieder weg, obwohl der Bedarf an Schnittholz weiterhin 
hoch und die Holzversorgung der Handwerker nicht ausreichend 
ist. 
 
II. Bewirtschaftungsplan 2022
Trotz positiver Signale ist die Prognose für 2022 nur schwer ein-
schätzbar. Das Forstamt geht aber von einer für die Waldbesitzer 
positiven Entwicklung aus. 
 
Gemäß dem der Gemeinde vorgelegten Bewirtschaftungsplan 
für den Gemeindewald ist im Jahr 2022 ein Holzeinschlag von 
1.600 Ernte-Festmetern geplant. Gesamten Einnahmen, vor al-
lem aus Holzverkaufserlösen, aber auch aus Zuschüssen des 
Landes in Höhe von zusammen 110.200 EUR brutto stehen den 
Gesamtausgaben in Höhe von 90.450 EUR brutto gegenüber. 
Demzufolge kann mit einem Überschuss in Höhe von 19.750 
EUR gerechnet werden. 
 
In Vertretung für Revierleiter Walter Städele, der krankheitsbe-
dingt nicht zur Sitzung kommen konnte, stellte Gemeindekäm-
merer Udo Widenhorn die Situation der Wälder und die Ertrags-
situation kurz vor. Nach Rücksprache mit Herrn Städele lasse 

sich sagen, dass die von Trockenheit und Borkenkäferbefall ge-
plagten Wälder noch immer in einem besorgniserregenden Zu-
stand sind. Sie kühlfeuchte Witterung des Jahres 2021 hat dem 
Wald aber eine Verschnaufpause verschafft. Der Holzmarkt sei 
zuletzt extremen Schwankungen ausgesetzt gewesen. Auf Co-
rona-Lockdown, Dürre und Waldschäden im Jahr 2020 sei eine 
extreme Nachfrage im Frühjahr 2021 gefolgt, die aber durch 
Produktionsausweitungen der Säge- und Holzindustrie aufgefan-
gen wurde. Diese Entwicklung spiegle sich in den Holzpreisen 
wieder. Der Gemeindekämmerer zeigte auf, dass die Gemeinde 
Ende Dezember 2020 für verkauftes Fichtenholz der Güteklasse 
B gerade noch 53,30 EUR netto je Festmeter erzielen konnte. 
Nur ein dreiviertel Jahr später habe dieser Preis dann mit 120,00 
EUR netto bei über dem Doppelten gelegen. 
 
Abschließend stellte Herr Widenhorn den Vollzug des Forst-
wirtschaftsjahres 2020 einerseits und den Plan für das Forst-
wirtschaftsjahr 2022 andererseits vor. Im kommenden Jahr sei 
vorgesehen, das Holz vor allem in den Wäldern um Billafingen 
zu schlagen. 
 
Schließlich nahm der der Gemeinderat den Vollzug des Forst-
wirtschaftsjahres 2020 zur Kenntnis und stimmte dem Bewirt-
schaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 zu. 

5.  Bauantrag auf Anbau einer Terrassenüberdachung mit 
Glasschiebewänden (Kaltwintergarten) auf dem Grund-
stück Flst. Nr. 619/22, Im Mehnewang 11/1, Owingen 

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Mehnewang, 1. Bauabschnitt“ in Owingen. 
 
Durch das Bauvorhaben soll ein Teil der mit Baugenehmigung 
vom 19. Januar 2017 genehmigten Terrasse überdacht und 
mit Glasschiebewänden versehen werden. Die Terrassen-
überdachung liegt teilweise außerhalb des Baufensters. Für 
die Terrasse wurde im Zuge der Baugenehmigung bereits eine 
Befreiung für die Überschreitung des Baufensters erteilt, so-
mit ist hier keine zusätzliche Befreiung erforderlich. Durch die 
Terrassenüberdachung entsteht keine zusätzlich versiegelte 
Fläche. 
 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken, weshalb 
der Gemeinderat dem vorliegenden Bauantrag zustimmte. 

6.  Bauantrag auf Um- und Anbau des bestehenden Gebäu-
des, Nutzungsänderung des Erdgeschosses von Woh-
nen in Gewerbe und Errichtung überdachter Stellplätze 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 106/1, Friedhofstraße 6, 
Owingen 

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich der Abrundungs-
satzung „Innenbereich Owingen (Teilbereich)“ und ist baupla-
nungsrechtlich nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu be-
urteilen. Demnach ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Mischgebiet ausge-
wiesen. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. Die geplante Gebäudeerweiterung sowie das Carport 
fügen Sie nach Art und Maß in die Umgebung ein. 
 
Für das Bauvorhaben wurde bereits im Frühjahr 2021 eine Bau-
voranfrage für insgesamt drei Bauabschnitte eingereicht, welche 
am 6. August 2021 durch das Baurechtsamt in Überlingen posi-
tiv beschieden wurde. Im Nachgang zum Bauvorbescheid wurde 
die Darstellung der Sichtverhältnisse im Bereich der überdach-
ten Stellplätze noch mit dem Straßenbauamt abgestimmt. Der 
nun vorliegende Bauantrag hält sich an Bauabschnitt A aus der 
Bauvoranfrage. Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Be-
denken. 
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Auf eine entsprechende Frage aus dem Gremium bejahte Orts-
baumeister Bernhard Widenhorn, dass im westlichen Teil des 
Grundstücks eine zur Straße hin bestehende Mauer zurückge-
baut wird. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem vorliegenden Bauantrag zu. 
 
7.  Bauantrag auf Nutzungsänderung von Wohnen in zwei 

Ferienwohnungen im Erdgeschoss, Hauptstraße 23, 
Flst. Nr. 61, Owingen 

Das Bauvorhaben ist bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) zu beurteilen. Demnach ist ein Bauvorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. 
 
Die beiden Wohnungen wurden bereits vor über 15 Jahren in 
Ferienwohnungen umgenutzt und sollen nun nachträglich ge-
nehmigt werden. Für Ferienwohnungen ist gem. § 39 Abs. 2 Nr. 
16 LBO die Barrierefreiheit nachzuweisen. Sollte eine Barrie-
refreiheit nicht nachgewiesen und nur unter erheblichem, wirt-
schaftlichen Aufwand hergestellt werden können, ist ein Antrag 
auf Zulassung einer Ausnahme nach § 39 Abs. 3 LBO zu stellen. 
Dieser Antrag liegt vor, weil die nachträgliche Herstellung der 
Barrierefreiheit in dem alten Bauernhaus tatsächlich mit erheb-
lichem Aufwand verbunden und sehr kostenintensiv wäre. Aus 
städtebaulicher Sicht bestehen jedenfalls keine Bedenken. 
 
Zur Frage aus dem Gremium, ob die grundsätzlich geforderte 
Barrierefreiheit nur für die Räumlichkeiten der Ferienwohnungen 
selbst gilt, verneinte Ortsbaumeister Bernhard Widenhorn. Viel-
mehr müsse auch der Zugang zu den Ferienwohnungen barrie-
refrei sein. 
 
Letztlich stimmte der Gemeinderat dem Bauantrag zu und erteil-
te die erforderliche Ausnahme für die fehlende Barrierefreiheit. 
 
 
8.  Bauvoranfrage auf Anbau einer Praxis für Ergotherapie 

an die bestehende Therapie-Halle auf dem Grundstück 
Flst. Nr. 129, Hirtengärten 1a, Taisersdorf 

Das Bauvorhaben ist bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) zu beurteilen. Demnach ist ein Bauvorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. 
 
Im Rahmen der Bauvoranfrage möchte der Antragsteller die 
grundsätzliche Zulässigkeit der Baumaßnahme abklären. Nach 
Rücksprache mit der Baurechtsbehörde wird der Anbau dem 
Innenbereich nach § 34 BauGB zugeordnet, die Therapiehalle 
wurde im Jahr 2014 auch nach § 34 BauGB genehmigt. Eine 
Genehmigung kann somit in Aussicht gestellt werden. Aus städ-
tebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Der Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am 26. November 2021 
über die Bauvoranfrage beraten und dieser zugestimmt. Diesem 
Votum schloss sich der Gemeinderat einstimmig an. 

9.  Anpassung der Wassergebühren zum 01. Januar 2022 
und Beschluss einer neuen Wasserversorgungssatzung 

Zuletzt waren die Wassergebühren im Jahr 2016 durch die Fi-
nanzverwaltung kalkuliert worden. Am 13. Dezember 2016 hat-
ten Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat 
stattgefunden, und seit dem 1. Januar 2017 – also seit nunmehr 
5 Jahren – beträgt die Wassergebühr netto 1,88 EUR je cbm. 
 
Zuvor lag die Wassergebühr bei netto 1,73 EUR je cbm, war 
also um 15 Cent niedriger. Mit der Gebührenerhöhung vor fünf 

Jahren war man aber noch um 15 Cent unter der kalkulierten, 
zur Kostendeckung erforderlichen Gebühr geblieben. Man woll-
te nicht an die Obergrenze der Gebührenkalkulation gehen. Mit 
Kostenunterdeckungen bei der Wasserversorgung in den Jahren 
ab 2017 musste also gerechnet werden. 
 
Tatsächlich hat die Wasserversorgung in den Jahren ab 2017 
auch mit hohen Verlusten abgeschlossen: 
 
2017 Unterdeckung bzw. Minus in Höhe von 39.040,80 EUR 
2018 Unterdeckung bzw. Minus in Höhe von 18.071,98 EUR 
2019 Unterdeckung bzw. Minus in Höhe von 91.918,19 EUR 
2020 Unterdeckung bzw. Minus in Höhe von 88.189,14 EUR
                                                                    (vorläufiges Ergebnis) 
 
Grundsätzlich ist allerdings anzustreben, zumindest eine kos-
tendeckende Gebühr zu erheben, so dass die Erträge aus dem 
Wasserverkauf wenigstens die Aufwendungen decken. 
 
Aus diesem Grund wurden die Wassergebühren durch die Ver-
waltung neu kalkuliert, wobei die Kalkulation die beiden Jahre 
2022 bis 2023 umfasst (zweijähriger Kalkulations- bzw. Gebüh-
renbemessungszeitraum). Damit wird bei der Wasserversorgung 
derselbe Gebührenbemessungszeitraum angewandt wie bei der 
Abwasserbeseitigung, wo - durch das Kommunalberatungsbüro 
Heyder & Partner - ebenfalls neue Gebühren für die beiden Jahre 
2022 und 2023 kalkuliert wurden. 
 
Wie oben erläutert hätte eigentlich schon im Jahr 2016 eine 
höhere Wassergebühr beschlossen werden müssen, hätte man 
damals eine 100%ige Kostendeckung erreichen wollen. Hinzu 
kommen nun Preissteigerungen bei vielen Aufwandspositionen, 
vor allem aber deutlich höhere Abschreibungen als zuletzt, weil 
regelmäßig in den Erhalt und den Ausbau der Wasserversorgung 
investiert wird. 
 
So wurden alleine in den letzten sechs Jahren 2016 bis 2021 
insgesamt rund 1,8 Mio. EUR in den Ausbau und den Erhalt der 
Wasserversorgung investiert, im Jahr 2022 sollen weitere rund 
700.000 EUR hinzukommen. Diese Investitionen ziehen Unter-
haltungskosten, vor allem aber Abschreibungen und kalkulatori-
schen Zinsen nach sich, was grundsätzlich mit höheren Gebüh-
ren einhergeht. 
 
Dies hat zur Folge, dass die Wassergebühr im Kalkulationser-
gebnis bei netto 2,40 EUR je cbm Wasser liegt. Dies entspricht 
einem Anstieg der Gebühr um netto 0,52 EUR je cbm. 
 
Wie wirken sich die kalkulierten Gebührensätze für einen 
4-Personen-Haushalt aus? 
 
Ein 4-Personen-Haushalt benötigt etwa 145 cbm Wasser je Jahr 
(statistisch rechnet man mit 40 cbm die die erste im Haushalt 
lebende Person und mit 35 cbm für jede weitere im Haushalt 
lebende Person). 
 
Dies führt aktuell bzw. künftig zu folgenden Abwasser- und Was-
sergebühren: 
 

 aktuell künftig bei 
Kostendeckung

Wassergebühren 
brutto für 145 cbm 

291,74 EUR 372,36 EUR

Zählergebühr 
brutto für 12 Monate

11,04 EUR 12,45 EUR

Schmutzwassergebühren 
für 145 cbm

230,55 EUR 263,90 EUR

Niederschlagswasser 
für 300 m² Fläche

99,00 EUR 84,00 EUR

Summen 632,33 EUR 732,71 EUR 
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Die Gebührenbelastung eines 4-Personen-Haushalts würde also 
um 100 EUR pro Kalenderjahr Jahr steigen. Dies bedeutet eine 
zusätzliche monatliche Belastung für einen solchen Haushalt in 
Höhe von 8,33 EUR. 
 
Gemeindekämmerer Udo Widenhorn verwies bei seinen Erläu-
terungen zunächst auf die den Gemeinderäten zugegangene 
Kalkulation, in der alle Zahlen und das Zustandekommen bzw. 
Errechnen der Gebührensätze detailliert erklärt sind. Anschlie-
ßend stellte er die wesentlichen Eckpunkte der Wassergebüh-
renkalkulation anhand einer Präsentation vor. 
 
Aufgrund des 2016 erfolgten Beschlusses einer um 15 Cent 
unter dem damals kalkulierten kostendeckenden Gebührensatz 
liegenden Gebühr seien negative Ergebnisse bzw. Unterdeckun-
gen in den Jahren ab 2017 zu erwarten gewesen. Tatsächlich 
seien in den drei Jahren 2017 bis 2019 Verluste bei der Wasser-
versorgung in Höhe von 149.030 EUR aufgelaufen. Von diesen 
solle aber nur ein Teil gedeckt werden und in der jetzigen zwei-
jährigen Kalkulation Berücksichtigung finden, weil eine gewisse 
Unterdeckung bewusst in Kauf genommen worden war. 
 
Die Bemessungsgrundlage, also die verkaufte Wassermenge, 
auf welche die Kosten verteilt werden, habe sich seit dem Jahr 
2010 mehr oder weniger stetig nach oben entwickelt und zuletzt 
etwas mehr als 220.000 cbm betragen. Ausgewirkt habe sich zu-
letzt die mit einem Einwohnerzuwachs verbundene Wohnbebau-
ung im Baugebiet „Mehnewang, 3. Bauabschnitt“, aber auch Tro-
ckenheit und Hitze sowie ein coronabedingter Mehrverbrauch 
in den Haushalten habe den Wasserverkauf zuletzt ansteigen 
lassen. 
 
Der voraussichtliche Aufwand in den beiden Kalkulationsjahren 
2022 und 2023 in Höhe von 1.150.236 EUR, vermindert um die 
Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten und um die 
Zählergebühren sowie erhöht um die teilweise zu berücksich-
tigenden Unterdeckungen der Jahre 2017 bis 2019 ergebe im 
Kalkulationszeitraum zu deckende 1.073.336 EUR. Verteilt auf 
447.000 cbm zu verkaufendes Wasser ergebe das eine Wasser-
gebühr in Höhe von 2,40 EUR netto je cbm. 
 
Größte Aufwandsposition, die sich seit der letzten Kalkulation 
nennenswert verändert hat und auch weiterhin im Steigen begrif-
fen ist, sind die Abschreibungen. Udo Widenhorn zeigte im Detail 
auf, wo und in welcher Höhe seit der letzten Gebührenkalkulati-
on, also in den Jahren seit 2016 bis einschließlich 2021, rund 1,8 
Mio. EUR in den Erhalt und den Ausbau der Wasserversorgung 
investiert wurden. Weitere 687.000 EUR kommen im Jahr 2022 
hinzu, so dass Investitionen im gesamten genannten Zeitraum in 
Höhe von fast 2,5 Mio. EUR entsprechende Abschreibungen und 
kalkulatorische Zinsen nach sich ziehen. Die einzelnen Maßnah-
men reichen dabei von der Erschließung neuer Baugebiete über 
den Austausch defekter Wasserleitungen bis hin zum Einbau von 
UV-Anlagen in die Wasserhochbehälter. 
 
Anschließend zeigte der Gemeindekämmerer auf, dass sich die 
Gebührenbelastung aus Wasser- und Abwassergebühren bei ei-
nem Vier-Personen-Haushalt von bislang 632 EUR je Jahr auf 
künftig 732 EUR je Jahr erhöhen würde, sofern der Gemeinderat 
den Kalkulationsergebnissen (auch Abwasser) folgt. Dies ent-
spreche einer Mehrbelastung in Höhe von 100 EUR je Jahr bzw. 
in Höhe von 8,33 EUR je Monat. 
 
Ein Blick auf die Gebührenbelastung im Vergleich mit umliegen-
den Gemeinden zeigte, dass die Gemeinde Owingen auch nach 
Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren sich noch immer 
im vorderen Mittelfeld aller Gemeinden bewegen wird, d.h. dass 
die Gebührenbelastung in vier der aufgezeigten Gemeinden 
zwar geringer ist, in sieben Gemeinden aber auch teils deutlich 
höher. 
 
Nach den Ausführungen des Gemeindekämmerers wies Herr 
Bürgermeister Henrik Wengert auf die Bedeutung des Wassers 

als Lebensmittel mit hoher Güte hin. Die Anforderungen zur Si-
cherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität seien hoch, 
und als Wasserversorger dürfe man nicht zaudern, wenn es um 
die Umsetzung von Maßnahmen geht, die der Erfüllung dieser 
Anforderungen dienen. 
 
Die Anpassung des Wasserpreises um 52 Cent netto sei auf ei-
nen Kubikmeter Wasser bezogen zwar hoch, mit Blick auf die 
Gesamt- bzw. Mehrbelastung je Jahr aber leider auch kaum um-
gänglich. Im Übrigen sei die Gemeinde bei ihren Kostenrechnen-
den Einrichtungen dazu angehalten, zumindest kostendeckende 
Gebühren zu erheben. 
 
Um künftig hohe Gebührensprünge zu vermeiden, werde die 
Verwaltung aber nicht mehr so lange mit einer Überprüfung und 
Neukalkulation der Gebühren warten, sondern eine solche im 
Abstand von zwei Jahren vornehmen. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig 
die neue Satzung über die öffentliche Wasserversorgung (Was-
serversorgungssatzung), welche für den Kalkulationszeitraum 
2022 - 2023 folgende Gebührensätze festsetzt: 
 
•	 Wassergebühr (auch Bauwasser): netto 2,40 EUR / m³,
•	 Zählergebühr für einen Zähler mit Dauerdurchfluss Q3=4: net-

to 0,97 EUR / Monat,
•	 Zählergebühr für einen Zähler mit Dauerdurchfluss Q3=10: 

netto 1,51 EUR / Monat,
•	 Zählergebühr für einen Zähler mit Dauerdurchfluss Q3=16: 

netto 2,69 EUR / Monat.

10.  Anpassung der Abwassergebühren zum 01. Januar 
2022 und Beschluss einer neuen Abwassersatzung 

Zuletzt waren die Abwassergebühren im Jahr 2010 durch das 
Kommunalberatungsbüro Heyder & Partner aus Tübingen kalku-
liert worden. Die damalige Kalkulation war vor allem auch deswe-
gen notwendig geworden, weil eine gesplittete Abwassergebühr 
einzuführen war. Seit 1. Januar 2011 wird auch in Owingen statt 
einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und 
eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Ge-
bührenmaßstäben erhoben. Die Schmutzwassergebühr beträgt 
seither unverändert 1,59 EUR je cbm Abwasser, die Nieder-
schlagswassergebühr beträgt seither unverändert 0,33 EUR je 
m² versiegelte Grundstücksfläche. 
 
Nunmehr hat die Verwaltung das Kommunalberatungsbüro Hey-
der & Partner mit einer Überarbeitung der Abwassergebührenkal-
kulation beauftragt. 
 
Die nun vorliegende Kalkulation umfasst die Jahre 2022 bis 2023 
(zweijähriger Kalkulationszeitraum bzw. Gebührenbemessungs-
zeitraum). Damit wird bei der Abwasserbeseitigung derselbe 
Bemessungszeitraum angewandt wie beim Wasser, wo ebenfalls 
neue Gebühren für die beiden Jahre 2022 und 2023 kalkuliert 
wurden. 
 
Ergebnis der Kalkulation durch Heyder & Partner ist 
•	 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,83 

EUR je cbm Abwasser bzw. unter Berücksichtigung des Ab-
zugs einer Kostenüberdeckung aus Vorperioden in Höhe von 
1,82 EUR je cbm Abwasser,

•	 eine kostendeckende Niederschlagswassergebühr in Höhe 
von 0,28 EUR je m² versiegelte Grundstücksfläche (auch unter 
Berücksichtigung des Abzugs einer Kostenüberdeckung aus 
Vorperioden)

 
was einer notwendigen Gebührenerhöhung um 0,23 EUR/m³ 
Schmutzwasser und einer Gebührensenkung um 0,05 EUR/m² 
versiegelte Fläche entspricht. 
 
Obwohl seit der letzten Gebührenkalkulation etliche Jahre ver-
gangen sind, verändern sich die kalkulierten Gebührensätze der 
Abwasserbeseitigung vergleichsweise moderat. Dennoch gibt es 
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natürlich Verschiebungen bzw. Veränderungen sowohl auf der 
Kostenseite der Abwasserbeseitigung als auch auf der Seite der 
Bemessungsgrundlagen: 
 
a) Kosten der Abwasserbeseitigung 
Bei der Abwasserbeseitigung gibt es Kostenblöcke, die Preisstei-
gerungen unterworfen sind, so beispielsweise Betriebsmittel 
oder Strom für die beiden Kläranlagen in Billafingen und Taisers-
dorf und die Kosten der Entsorgung der dort anfallenden Klär-
schlämme. 
 
Auch die zu leistende Umlage an den Abwasserverband Überlin-
ger See, die neben den Abschreibungen die größte Ausgabepo-
sition ist, war zuletzt deutlich im Steigen begriffen. Beim Verband 
erhöhen sich zudem durch den Bau der 4. Reinigungsstufe die 
Aufwendungen für Strom sowie die Aufwendungen für Rohstoffe. 
 
Hingegen hat die laufende Unterhaltung der Kanalisation zuletzt 
kaum Kosten verursacht. Während bei der Wasserversorgung 
ein immer älter und maroder werdendes Leitungsnetz einen im-
mer höheren Reparaturaufwand nach sich zieht, sind die Rohre 
der Abwasserkanalisation vergleichsweise robust. 
 
Andererseits stehen ab dem Jahr 2022 wieder Kanalbefahrun-
gen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung an, die zeigen wer-
den, wie schadhaft die Abwasserkanalisation teils eben doch ist. 
Die Kosten dieser Befahrung - haushalterisch aufzuteilen auf die 
drei Jahre 2022 bis 2024 - sind zu 2/3 in die zweijährige Gebüh-
renkalkulation eingeflossen. 
 
Der kalkulatorische Zinssatz der Gemeinde Owingen beträgt seit 
dem Jahr 2019 nur noch 2,70%, in den sieben Jahren 2012 bis 
2018 hatte der kalkulatorische Zinssatz noch 4,00% betragen, 
und im Jahr der letzten Kalkulation 2010 sogar noch 5,5%. Um 
das Resultat zu verdeutlichen: 
 
Verzinst man einen Restbuchwert von 1,25 Mio. EUR mit 5,5%, 
führt das zu kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 68.750 EUR. 
Verzinst man dieselbe Summe mit nur noch 2,7%, führt das zu 
kalkulatorischen Zinsen in Höhe von nur noch 33.750 EUR, also 
gerade einmal der Hälfte. Diesbezüglich fallen seit dem Jahr 
2019 also deutlich geringere Kosten an. 
 
b) Bemessungsgrundlagen
Der Wasserverbrauch, und damit auch die entsorgte Abwasser-
menge, ist in den zurückliegenden Jahren stetig angestiegen: 
 
Waren es im Jahr 2009 (Basis der Kalkulation in 2010) noch 
155.000 cbm Abwasser, die eingeleitet wurden, so ist diese 
Menge auf mittlerweile 192.000 cbm angewachsen. Die Bemes-
sungsgrundlage ist also deutlich, nämlich um 23,87% gestiegen. 
 
So verhält es sich auch bei der Niederschlagswassergebühr: 
Wurden im Zuge der Kalkulation 2010 noch 260.000 m² versie-
gelte Fläche zugrunde gelegt, so sind es mittlerweile 304.683 
m² versiegelte Fläche, für die eine Niederschlagswassergebühr 
erhoben wird. 
 
Fazit: 
Die laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung, vor allem Be-
triebsmittel oder Strom für die beiden Kläranlagen in Billafingen 
und Taisersdorf sowie die Umlagen an die Abwasserverbände 
Überlinger See und Salemer Tal sind Preissteigerungen unter-
worfen. 
 
Andererseits sind die kalkulatorischen Zinsen sogar deutlich ge-
sunken.  
In Kombination mit den höheren Abwassermengen und dem Zu-
wachs an versiegelten Flächen führt dies zu Abwassergebühren, 
die im Fall der Schmutzwassergebühr um 0,23 EUR über dem 
Kalkulationsergebnis von 2010 liegen und die im Fall der Nieder-
schlagswassergebühr um 0,05 EUR unter dem Kalkulationser-
gebnis von 2010 liegen. 

Gemeindekämmerer Udo Widenhorn stellte die wesentlichen 
Eckpunkte der durch das Fachbüro Heyder & Partner erstellten 
Abwassergebührenkalkulation anhand einer Präsentation vor. 
 
Eine Besonderheit im zweijährigen Kalkulationszeitraum 2022 
und 2023 sei die anstehende Befahrung der Kanäle im Rah-
men der Eigenkontrollverordnung. Neben dieser hohen Auf-
wandsposition sei es vor allem auch die Betriebskostenum-
lage an den Abwasserverband Überlinger See, die zuletzt 
deutlich im Steigen begriffen war und weiter ansteigen dürfte. 
Hingegen seien die Abschreibungen bei der Abwasserbeseiti-
gung über die Jahre gesehen zuletzt recht konstant gewesen, 
weil kaum in die Kanalisation oder die Kläranlagen investiert 
werden musste. 
 
Die Kalkulation selbst erfolge, indem die Kosten der Abwas-
serbeseitigung nach gewissen Schlüsseln auf die Bereiche 
Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Straßenentwässe-
rung verteilt werden. Jeweils dividiert durch die Bemessungs-
grundlagen, also die anfallende Schmutzwassermenge einer-
seits und die versiegelten Grundstücksflächen andererseits, 
ergebe sich eine kostendeckende Schmutzwassergebühr in 
Höhe von 1,83 EUR je cbm Schmutzwasser und eine kostende-
ckende Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,29 EUR je m² 
versiegelte Grundstücksfläche. Beide Gebührensätze verringern 
sich um je 1 Cent aus einer vorhandenen Kostenüberdeckung 
aus den Jahren 2017 bis 2019. 
 
Wie schon beim vorangegangenen Tagesordnungspunkt, der 
Anpassung der Wasserversorgungsgebühren, zeigte der Ge-
meindekämmerer auf, dass sich die Gebührenbelastung aus Ab-
wasser- und Wassergebühren bei einem Vier-Personen-Haushalt 
von bislang 632 EUR je Jahr auf künftig 732 EUR je Jahr erhö-
hen würde, sofern der Gemeinderat den Kalkulationsergebnis-
sen folgt. Dies entspreche einer Mehrbelastung in Höhe von 100 
EUR je Jahr bzw. in Höhe von 8,33 EUR je Monat. 
 
Ein Blick auf die Gebührenbelastung im Vergleich mit umliegen-
den Gemeinden zeigte auch hier, dass die Gemeinde Owingen 
auch nach Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren sich 
noch immer im vorderen Mittelfeld aller Gemeinden bewegen 
wird, d.h. dass die Gebührenbelastung in vier der aufgezeigten 
Gemeinden zwar geringer ist, in sieben Gemeinden aber auch 
teils deutlich höher. 
 
Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig die Satzung 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung), 
welche für den Kalkulationszeitraum 2022 - 2023 folgende Ge-
bührensätze festsetzt: 

Schmutzwasserbeseitigung: 1,82 EUR / m³ und Niederschlags-
wasserbeseitigung 0,28 EUR / m². 
 
11.  Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Bürgermeis-

ters: Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs für den 
kommunalen Winterdienst 

Der sich im kommunalen Winterdienst im Einsatz befindliche 
Schneepflug stammt aus dem Jahr 1984 und wurde bereits zwei-
mal generalüberholt. Trotz dessen neigt sich seine Nutzungsdau-
er sukzessive dem Ende zu. 
 
Bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 16. November 
2021 und im Rahmen der Vorberatung des Haushalts 2022 am 
23. November 2021 im Gemeinderat, wurde die Ersatzbeschaf-
fung eines Schneepflugs der Fa. Schmidt, Tarron MS 30.1 mit 
verschiedenem Zubehör, im Detail vorgestellt und von den jewei-
ligen Gremien mit einem Budget von 18.374,00 EUR auch so zur 
Beschlussfassung des Haushaltsplans 2022 empfohlen. 
 
Letztlich liegen zwei Angebote für diese Ersatzbeschaffung vor: 

Knoblauch GmbH aus Immendingen 18.374,88 EUR

Anbieter B 18.880,15 EUR
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Das vorliegende Angebot der Knoblauch GmbH aus Immendin-
gen stammt vom 3. Dezember 2021 und müsste bis zum 15. 
Dezember 2021 angenommen werden, weil danach eine Prei-
serhöhung von 4,4 % (entspricht rund 808,50 EUR) anstehen 
wird. Nachdem die nächste Gemeinderatssitzung erst am Abend 
des 15. Dezember 2021 stattfindet, wurde das Angebot zu den 
bestehenden Konditionen bereits zuvor im Rahmen einer Eilent-
scheidung des Bürgermeisters (vgl. §43 Abs. 4 Satz 1 GemO) 
angenommen. 
 
Die Eilentscheidung des Bürgermeisters wurde vom Gemeinde-
rat zur Kenntnis genommen. 
 
12.  Haushaltsplan der Gemeinde Owingen für das Haus-

haltsjahr 2022 - Beschluss der Haushaltssatzung 2022 
und Beschluss über die Finanzplanung 

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 wurde am 16. November 
2021 durch den Finanz- und Verwaltungsausschuss und am 23. 
November 2020 durch den Gemeinderat vorberaten. Dem ge-
genüber dem Erstentwurf an einigen Positionen geänderten Ent-
wurf hatte der Gemeinderat zugestimmt. 
 
Dem Haushaltsplanentwurf lagen noch die Orientierungsdaten 
des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanz-
planung vom 4. August 2021 zugrunde, die wiederum auf der 
Mai-Steuerschätzung 2021 basierten. Bekanntlich gab es im No-
vember 2021 eine weitere Steuerschätzung, deren Zahlen nun 
vorliegen. Für alle Ebenen, und damit auch für die Städte und 
Gemeinden in Baden-Württemberg ergab sich, dass sich das 
Steueraufkommen sowohl für 2021 als auch für 2022 und die 
darauffolgenden Jahre deutlich besser entwickelt hat bzw. ent-
wickeln wird. Der Haushaltsplanentwurf wurde deswegen noch-
mals angepasst. 
 
Abgesehen von den Veränderungen im Finanzausgleich und bei 
den Steueranteilen gab es aber keine Veränderungen mehr. 

Im Einzelnen konnten folgende Werte erfreulicherweise teils 
deutlich nach oben korrigiert werden: 
 

 Planansatz 
bislang

Planansatz neu Verbesserung (+)

Schlüssel-
zuweisungen

824.200 EUR 925.700 EUR + 101.500 EUR

Investitions-
pauschale

415.300 EUR 463.000 EUR + 47.700 EUR

Einkommen-
steueranteil

2.583.900 EUR 2.688.500 EUR + 104.600 EUR

Umsatz-
steueranteil

177.500 EUR 180.000 EUR + 2.500 EUR

Summe   + 256.300 EUR
 
Das Ergebnis im Ergebnishaushalt verbessert sich also von bis-
lang minus 1.519.511 EUR recht deutlich und beträgt neu minus 
1.263.311 EUR. 
 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert hielt zum Beginn dieses 
Tagesordnungspunktes folgende Haushaltsrede (es gilt das ge-
sprochene Wort): 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
vor uns liegt also nun der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022, 
welchen wir heute verabschieden und als Satzung beschließen wollen. 
Den Haushaltsplan für das Jahr 2021 haben wir übrigens auf den Tag 
genau, am 15. Dezember 2020 beschlossen. Und ich glaube für uns alle 
sprechen zu können, dass damals alle davon ausgegangen sind, dass 
die Haushaltssitzung im Jahr 2021 wieder in unserem angestammten 
Sitzungssaal im Rathaus stattfinden kann. Heute haben wir die trauri-
ge Gewissheit, dass uns die Corona-Pandemie auch nach annähernd 1 

¾-jährigem Verlauf scheinbar weiterhin gut im Griff hat und wir noch 
immer hier im kultur|o tagen müssen. Und trotz dessen gilt es jetzt, sich 
mit den Plänen für die Zukunft zu befassen. 
 
Doch ganz ohne Rückblick geht es nicht. Eine gute Zukunft kann sich 
nur der bauen, der weiß, wo er herkommt. Die Zeit seit Frühjahr 2020 
hat gezeigt, wie auf einmal alles, was geplant war in den Hintergrund 
rücken kann. Seither bestimmt über weite Strecken das Coronavirus un-
seren Alltag. 
 
Schon deshalb möchte ich, bevor wir in das Zahlenwerk einsteigen Dan-
ke sagen. Mein besonderer Dank gilt all jenen Kolleginnen und Kollegen 
unserer Gemeindeverwaltung, insbesondere Frau Holzhofer und Frau 
Benz, welche sich seit Beginn der Ausbreitung dieses Virus intensiv mit 
Corona beschäftigen. Leider vergeht kaum ein Tag, an dem Corona kein 
Thema im Rathaus Owingen ist. Ein weiteres Dankeschön geht an die 
Personen in den Krisenstäben des Landratsamtes Bodenseekreises, ins-
besondere an die Kolleginnen und Kollegen vom Kontaktpersonen-Ma-
nagement die seit dem Ausbruch der Pandemie fast durchgängig eine 
Sieben-Tage-Woche haben. Darüber hinaus danke ich allen Pflegekräf-
ten und Ärzten für ihr unermüdliches Engagement im Kampf gegen die 
Pandemie. 
 
Seit dem Ausbruch der Pandemie hören wir immer wieder, dass die Fol-
gen des Lockdown wirtschaftlich und sozial mittlerweile spürbar bei uns 
angekommen sind. Natürlich beschäftigen uns die Unsicherheiten über 
das was kommen wird. Und dennoch ist die Bekämpfung des Corona-
virus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir bisher gut meistern 
und aufgrund derer wir in Deutschland bisher noch verhältnismäßig 
glimpflich durch die Pandemie gekommen sind. 
 
Denn wie wäre es sonst zu erklären, dass insbesondere das Gewerbe-
steuersaufkommen der Gemeinde Owingen seit dem Jahr 2017 nicht 
nur stabil ist, sondern annähernd stetig steigt. Für das Jahr 2021 erwar-
ten wir gar Einnahmen in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro. Trotz dessen ha-
ben wir, auch aufgrund der anhaltenden Pandemie, für das Jahr 2022 
einen etwas konservativeren Ansatz mit 2,0 Mio. Euro vorgesehen. 
 
Insbesondere das sehr gute Jahr 2020, wo wir auch aufgrund einer Ge-
werbesteuernachzahlung insgesamt Einnahmen von 3,4 Mio. Euro ver-
zeichnen konnten, bringt uns nun für den Haushalt 2022 zu mindestens 
ein wenig ins Wanken. Letztlich ist dies auf die 2-jährigen Wechselwir-
kungen des Finanzausgleiches zurückzuführen. Wir hatten in den ver-
gangenen Wochen und Monaten immer wieder darauf hingewiesen, 
dass das Jahr 2022 ein besonders schwieriges Jahr werden wird. Und 
dies hat sich nunmehr auch bestätigt. Gott sei Dank hatte die Novem-
ber-Steuerschätzung 2021 zur Folge, dass wir etwas höhere Schlüssel-
zuweisungen bekommen werden. Dadurch konnte der bisherige Fehl-
betrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro immerhin auf wenigstens 1,2 Mio. Euro 
abgemildert werden. Von einem guten Haushalt können wir deswegen 
aber trotzdem noch lange nicht sprechen. 
 
Trotz dieses Fehlbetrages in Höhe von 1,2 Mio. Euro, dürfte eine Geneh-
migung unseres Haushaltes durch die Kommunalaufsicht beim Land-
ratsamt Bodenseekreis keinerlei Probleme bereiten. Denn durch die 
Überschüsse aus den Vorjahren konnte eine Ergebnisrücklage in Höhe 
von 3,6 Mio. Euro aufgebaut werden, über welche wir diesen Fehlbetrag 
decken können. 
 
Dass wir trotz allem auch im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 4,2 
Mio. Euro tätigen können, liegt vor allem an der nach wie vor guten 
Liquidität, welche uns zu Beginn des kommenden Haushaltsjahres zur 
Verfügung steht. Es sind dies mit Stand zum 1. Januar 2022 immer noch 
annähernd 4,0 Mio. Euro. Darüber hinaus erwirtschaften wir im investi-
ven Bereich über Grundstückserlöse und Zuschüsse immerhin 2,7 Mio. 
Euro. Dadurch können wir das durchaus anspruchsvolle Investitions-
programm für das Jahr 2022 abbilden. 

Dieses Investitionsprogramm werden wir auch 2022 erneut ohne Kre-
ditaufnahmen bewältigen können. Auch auf die für 2021 eingeplante 
Kreditaufnahme konnten wir letztendlich durch eine vorausschauen-
de Bewirtschaftung der Haushaltsmittel verzichten. So beginnen wir 
das Jahr 2022 mit einem Schuldenstand von 267.000 Euro, was einer 
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Pro-Kopf-Verschuldung von 59,00 Euro gleichkommt. Im Laufe des Jah-
res 2022 werden wir dann rund 53.000 Euro an Tilgungsleistungen vor-
nehmen, um am Ende des Jahres 2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 
gerade noch 47,00 Euro zu haben. Dies entspricht einem Schuldenstand 
von rund 215.000 Euro. 
 
Die Prognosen ab dem Jahr 2023 sehen dann wieder etwas freundlicher 
aus. Hier rechnen wir wieder mit einem Überschuss im Ergebnishaus-
halt. Dieser ist auch dringend erforderlich, denn unsere Liquidität wird 
sich zum Ende des Jahres 2022 auf rund 2,0 Mio. reduzieren. 
 
Insofern ziehe ich folgendes Fazit: 
Der Haushalt 2022 der Gemeinde Owingen ist alles andere als zufrie-
denstellend, aber die gesamtfinanzielle Situation könnte sich auch 
deutlich schlimmer darstellen. Auch 2022 werden wir somit wieder etli-
che Maßnahmen anpacken können, um unsere kommunale Infrastruk-
tur sukzessive zu vervollständigen.“ 
 
Gemeindekämmerer Udo Widenhorn ergänzte die Ausführungen 
von Herrn Bürgermeister Henrik Wengert und erläuterte anhand 
einer Präsentation nochmals die wichtigsten Entwicklungen und 
Eckdaten des vorgelegten Haushaltsplans für das Jahr 2022. 
 
Was die Liquidität angeht, habe die Gemeinde Owingen im Jahr 
2022 einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1,98 Mio. 
Euro. Entsprechend verringere sich der Bestand der liquiden 
Mittel von rund 3,99 Mio. Euro zu Beginn des Jahres 2022 auf 
dann noch 2,0 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2022. 
 
Auf den Schuldenstand der Gemeinde zu sprechen kommend 
ergänzte Herr Widenhorn mit Verweis auf die Zahlen des Sta-
tistischen Landesamtes, dass die Gemeinden im Landesdurch-
schnitt in Höhe von 1.096 EUR je Einwohner verschuldet sind, 
was verdeutliche, wie gering der Schuldenstand der Gemeinde 
Owingen im Vergleich dazu ist. 
 
Abschließend zeigte der Gemeindekämmerer anhand eines Bal-
kendiagramms auf, dass die finanzielle Situation der Gemeinde 
sich nach dem schwierigen Jahr 2022 bereits im übernächsten 
Jahr 2023 deutlich verbessern dürfte, und in den Folgejahren 
2024 und 2025 sollten wieder nennenswerte positive Ergebnisse 
in den Ergebnishaushalten möglich sein. 
 
Bei der anschließenden Diskussion kam aus dem Gremium die 
Frage, ob das für den Kauf der Flüchtlingsunterkunft Alpenstra-
ße 5 in Owingen aufgenommene Darlehen im aufgezeigten 
Schuldenstand der Gemeinde inkludiert ist. Herr Bürgermeister 
Henrik Wengert bejahte dies mit dem Verweis auf ein Darlehen 
der KfW-Bank, welches die Gemeinde im Jahr 2015 für diesen 
Zweck aufgenommen hatte und für welches keine Zinsen zu ent-
richten sind. 
 
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 
2022 und die Finanzplanung 2022 bis 2025. 
 
Die 15 größten Investitionen für das 2022 im Überblick: 

Investitionen in die Wasserversorgung 720.000,00 Euro

Beschaffung von Luftfilteranlagen 
für die Kitas und den Hort

680.000,00 Euro

Gestaltung eines Bürgergartens 
in der Ortsmitte von Owingen

627.000,00 Euro

Kosten für Grunderwerb 
durch die Gemeinde

425.000,00 Euro

Beschaffung von Luftfilteranlagen 
für die Auentalschule

338.000,00 Euro

Bau eines Kreisverkehrsplatzes 
L 195 / Kreuzstraße, 1. Teilzahlung

250.000,00 Euro

Erwerb Servicezentrum „Lebensräume 
für Jung und Alt“, Schlusszahlung

230.000,00 Euro

Erschließung eines Baugebietes 
in Hohenbodman, 1. Teilzahlung

160.000,00 Euro

Installation von PV-Anlagen für das
Rathaus- und Kindergartendach

158.000,00 Euro

Ausstattung des neuen 
Feuerwehrgerätehaus in Owingen

120.000,00 Euro

Neugestaltung Vorplatz 
„Lebensräume für Jung und Alt“

55.000,00 Euro

Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr 38.500,00 Euro

Beschaffung Elektro-Allzweck-
transporter für den Bauhof

25.000,00 Euro

Anschaffung Digital-Pakt Auentalschule 22.700,00 Euro

Investitionen in den Tourismus 20.000,00 Euro
 
13.  Beschluss über die 1. Änderung zur Streupflichtsat-

zung der Gemeinde Owingen 
Das vom Gemeindetag bereitgestellte Muster für eine Streu-
pflichtsatzung wurde geändert. 
 
Grund hierfür ist, dass das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe 
festgestellt hat, dass es bei innerörtlichen Straßen ohne Gehwe-
gen in der Regel ausreichen würde, wenn bei Glätte im Winter 
auf einer Straßenseite ein Streifen von einem Meter bestreut 
wird (OLG Karlsruhe vom 13.02.2014, AZ 9U 143/13). Da die 
Gemeinde zu einem „mehr“ – also zu beidseitigem Streuen – 
nicht verpflichtet wäre, könne sie dieses „mehr“ auch nicht auf 
Anlieger übertragen. Die für diesen Fall bisher im Satzungsmus-
ter enthaltene Vorgabe, auf beiden Seiten einen entsprechenden 
Streifen zu streuen, ist damit rechtlich nicht zulässig. 
 
Im Satzungsmuster wurde nun in § 2 eine jährlich wechselnde 
Räum- und Streupflicht vorgesehen, da dies als „gerechteste“ 
Lösung erscheint und somit der verpflichtete Anlieger eindeutig 
bestimmt werden kann. Im geraden Jahr sind die Anlieger mit 
den geraden Hausnummern gefragt, im ungeraden Jahr, die an-
dere Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern. 
 
Außerdem ist im neuen Muster noch in § 5 eine neue Regelung 
betreffend Bushaltestellen enthalten. Diese soll nun auch mit auf-
genommen werden. 
 
Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer trug den Sachverhalt vor und 
sagte, dass es sich immer bewährt habe, den Satzungsmustern 
des Gemeindetags zu folgen, weshalb die Verwaltung vorschla-
ge, die Muster-Formulierung in die Owinger Streupflichtsatzung 
mit aufzunehmen. 
 
Schließlich beschloss der Gemeinderat die erste Änderung der 
Streupflichtsatzung einstimmig. 
 
14.  Verschiedenes 
Ein Gemeinderat berichtete von einer großen Unzufriedenheit 
mit dem Busverkehr gerade auch für Schüler, die seit dem Fahr-
planwechsel für Bus und Bahn am 12. Dezember 2021 in Owin-
gen herrscht. Herr Bürgermeister Henrik Wengert bestätigte die 
Probleme und sagte, dass dies auch schon Thema im Kreistag 
gewesen sei. Seitens der für den ÖPNV Verantwortlichen seien 
Verbesserungen zwar zugesagt worden, allerdings fehle ihm da 
zumindest zeitnah der Glaube. 
 
Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer ergänzte, dass die Abfahr-
zeiten der Busse nach der 5. und 6. Schulstunde verheerend 
und mit langen Wartezeiten für die Schüler verbunden sind. Ent-
sprechende Beschwerden seien durch die Gemeindeverwaltung 
schon weitergegeben worden. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Die Gemeindeverwaltung gibt bekannt, dass die in öffentlicher 
Gemeinderatssitzung vom 15. Dezember 2021 beschlossene 
Satzung der Gemeinde Owingen über den Anschluss an 
die öffentliche Wasserversorgung und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) so-
wie die ebenfalls in öffentlicher Gemeinderatssitzung vom 15. 
Dezember 2021 beschlossene Satzung der Gemeinde Owin-
gen über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser-
satzung) seit dem 20. Dezember 2021 im Internet unter www.
owingen.de unter der Rubrik Bekanntmachungen bereitgestellt 
sind. Sie gelten damit als bekannt gemacht im Sinne von § 4 
Absatz 3 Gemeindeordnung (GemO). 
Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Owingen werden 
seit April 2021, soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen 
bestehen, durch Bereitstellung im Internet unter www.owingen.
de unter der Rubrik Bekanntmachungen, unter Angabe des Be-
reitstellungstags, veröffentlicht. 
 

Aktenzeichen: 3 K 6/19 

Amtsgericht Überlingen 
VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

Terminsbestimmung: 
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 
 
Datum Mittwoch, 16.02.2022
Uhrzeit 13:00 Uhr
Raum 108, Sitzungssaal
Ort    Amtsgericht Überlingen, Bahnhofstraße 8, 
  88662 Überlingen 

öffentlich versteigert werden: 
 
Grundbucheintragung: 
Eingetragen im Grundbuch von Owingen 

lfd.Nr.  1
Gemarkung  Owingen
Flurstück  745
Wirtschaftsart u. Lage  Gebäude- und Freifläche, 
 Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche
Anschrift Böhlerhof 81
m²  115.622
Blatt  38 
 
Eingetragen im Grundbuch von Owingen-Hohenbodman 
 
lfd.Nr.  2
Gemarkung  Owingen-Hohenbodman
Flurstück  408
Wirtschaftsart u. Lage  Landwirtschaftsfläche, Waldfläche
Anschrift  Seine
m²  45.197
Blatt  2
 
lfd.Nr.  3
Gemarkung  Owingen-Hohenbodman
Flurstück  410
Wirtschaftsart u. Lage  Landwirtschaftsfläche
Anschrift  Seine
m²  14.692
Blatt  2

Lfd. Nr. 1 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): Land-
wirtschaftsfläche, Verkehrsfläche und Hofstelle (bebaut mit 
Wohn- u. Ökonomiegebäude, Nebengebäuden) Verkehrswert: 
710.000,00 € 
 
Lfd. Nr. 2 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): Land-
wirtschaftsfläche, Waldfläche 
 
Verkehrswert: 140.000,00 € 
 
Lfd. Nr. 3 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): Land-
wirtschaftsfläche 
 
Verkehrswert: 30.000,00 € 
 
Der Versteigerungsvermerk ist am 19.03.2019 in das Grundbuch 
eingetragen worden. 

Zusatzinformation Covid-19: 
Für die gesamte Dauer des Zwangsversteigerungstermins 
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten. 
Es gilt im Übrigen die Hausverfügung des Direktors des 
Amtsgerichts Überlingen, veröffentlicht auf der Homepage 
des Amtsgerichts Überlingen. 
Um zu gewährleisten, dass sich möglichst wenige Personen 
vor und im Sitzungssaal aufhalten, wird gebeten, den Termin 
nur bei ernsthaftem Bietinteresse wahrzunehmen. Bitte las-
sen Sie sich nicht von Personen zum Termin begleiten, die 
für die Durchführung des Termins nicht unbedingt erforder-
lich sind. 
Es findet eine Einlasskontrolle durch die Wachtmeister statt. 
 
Aufforderung: 
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens 
im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von 
Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, 
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des 
geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt 
werden. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Gegenstandes tritt. 
 
Hinweis: 
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und 
Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem 
Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe 
des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. 
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung 
vorliegt und keine Änderungen eingetreten sind. 

Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein 
Gebot Sicherheit verlangt werden. 
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort 
zu leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlos-
sen. 
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein. 

Amtliche Bekanntmachungen

 

Amtsgericht Überlingen 

VOLLSTRECKUNGSGERICHT

 

Terminsbestimmung: 

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Raum Ort

13:00 Uhr 108, Sitzungssaal Amtsgericht Überlingen, Bahnhofstraße 8, 
88662 Überlingen

öffentlich versteigert werden: 

Eingetragen im Grundbuch von Owingen 
Flurstück Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m² Blatt

745 Gebäude- und Freifläche, 
Landwirtschaftsfläche, 
Verkehrsfläche

Böhlerhof 81 115.62
2

38

Eingetragen im Grundbuch von Owingen-Hohenbodman 
Flurstüc

k
Wirtschaftsart u. Lage Anschrif

t
m² Blatt

408 Landwirtschaftsfläche, 
Waldfläche

Seine 45.197 2

410 Landwirtschaftsfläche Seine 14.692 2

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): Landwirtschaftsfläche, 
Verkehrsfläche und Hofstelle (bebaut mit Wohn- u. Ökonomiegebäude, Nebengebäuden) 

 
710.000,00 €

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): Landwirtschaftsfläche, Waldfläche 
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Einzelanordnung 
des Regierungspräsidiums Tübingen vom 14. Dezember 
2021, Az.: 33-4/9220.30-3, zur Durchführung von Beschlüs-
sen der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die 
Bodenseefischerei 
I.  Das Regierungspräsidium Tübingen ordnet gemäß § 25 Abs. 

2 der Bodenseefischereiverordnung (BodFischVO) in der Fas-
sung vom 18. Dezember 1997 (GBl. 1998, 32), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 18. April 2016 (GBl. S. 272), an: 

1. Die Einzelanordnung des Regierungspräsidiums Tübingen 
vom 4. Januar 2021 (Az.: 33-4/9220.30-3) wird zum 31. De-
zember 2021, 24.00 Uhr aufgehoben.

2. § 2 Absatz 3 BodFischVO wird wie folgt geändert:
 Nicht zugelassen sind schwimmfähige Oberähren bei 

Schwebnetzen, Spannsätzen und Forellensätzen sowie mo-
nofiles Netzmaterial bei Trappnetzen. 

3. § 4 Absatz 1 Satz 2 BodFischVO wird wie folgt geändert:
 Vom 1. September bis zur Umstellung auf die Winterzeit gilt 

die Zeitangabe des Sonnenaufgangs vom 1. September. 
4. § 5 Absatz 1 BodFischVO wird wie folgt geändert:
 Ein Patentinhaber darf im verankerten Schwebsatz in der 

Zeit vom 10. Januar, 12.00 Uhr, bis 30. April, 12.00 Uhr, 
höchstens fünf Netze verwenden. Vom 10. Januar bis 31. 
März dürfen bis zu zwei Netze mit mindestens 38 mm Ma-
schenweite und drei Netze mit mindestens 40 mm Ma-
schenweite, vom 1. April bis 30. April bis zu fünf Netze mit 
mindestens 38 mm Maschenweite verwendet werden. Die-
se sind zu maximal zwei Sätzen zu verbinden und an beiden 
Enden zu verankern. Der einzelne Satz muss mindestens 
zwei Schwebnetze umfassen. Verankerte Schwebsätze 
dürfen an Sonntagen nicht gehoben werden. Zwischen 
verankerten Schwebsätzen sowie zu Spann- und Forellen-
sätzen ist ein Abstand von mindestens 200 m einzuhalten. 

5. § 5 Absatz 2, Nummern 1 bis 4 BodFischVO werden wie 
folgt geändert:
1.  in der Zeit vom 30. April, 12.00 Uhr, bis zum 1. Juli, 

12.00 Uhr, bis zu fünf Netze mit mindestens 38 mm Ma-
schenweite, 

2.  in der Zeit vom 1. Juli, 12.00 Uhr bis zum 1. August, 
12.00 Uhr bis zu vier Netze mit mindestens 38 mm Ma-
schenweite und ein Netz mit mindestens 40 mm Ma-
schenweite, 

3.  in der Zeit vom 1. August, 12.00 Uhr, bis zum 1. Septem-
ber, 12.00 Uhr, bis zu zwei Netze mit mindestens 38 mm 
Maschenweite und bis zu drei Netze mit mindestens 40 
mm Maschenweite, 

4.  in der Zeit vom 1. September, 12.00 Uhr, bis zum 15. 
Oktober, 12.00 Uhr, bis zu fünf Netze mit mindestens 40 
mm Maschenweite. 

6. § 5 Absatz 5 Satz 1 BodFischVO wird wie folgt geändert:
 Freitreibende Schwebsätze dürfen von Montag bis Donners-

tag, und zwar vom 30. April bis 31. Mai und vom 1. Oktober 
bis 15. Oktober frühestens um 15.00 Uhr, vom 1. Juni bis 30. 
September frühestens um 16.00 Uhr gesetzt werden. 

7. In § 5 BodFischVO wird folgender Absatz 6 angefügt:
(6)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dürfen Alter-

spatentinhaber bis zur Vollendung des 80. Lebensjahres 
nur ein Netz mit der jeweils kleinsten zulässigen Min-
destmaschenweite verwenden. 

8. § 8 Absatz 1, Nummer 1 BodFischVO wird wie folgt geän-
dert:

 Maschenweite 
– für den Fang von Barschen
 (Barschnetze):  28–32 mm 
– für den Fang von Felchen
 (Felchennetze)  38–44 mm 
–  für den Fang von Hechten, Zandern, Brachsen
 und anderen großwüchsigen Fischarten
 (Großfischnetze):  mindestens 50 mm; 

9. § 8 Absatz 1, Nummer 4 BodFischVO wird wie folgt geän-
dert:

 Netzhöhe höchstens 2 m, Großfischnetze höchstens 4 m. 

10. § 8 Absatz 2 BodFischVO wird aufgehoben.
11. § 8 Absatz 3, Nummer 2 BodFischVO wird wie folgt geän-

dert:
 vom 10. Februar bis 20. April, 12.00 Uhr, und vom 10. Mai, 

12.00 Uhr, bis 15. Oktober, 12.00 Uhr, sechs Barsch- und 
sechs Felchennetze; vom 15. Oktober, 12.00 Uhr, bis 14. 
November, 12.00 Uhr, dürfen nur Barschnetze gesetzt wer-
den, 

12. § 8 Absatz 3, Nummer 3 BodFischVO wird aufgehoben.
13. § 8 Absatz 3, Nummer 4 BodFischVO wird wie folgt geän-

dert:
 acht Großfischnetze, die vom 1. April, 12.00 Uhr, bis zum 

31. Mai, 12.00 Uhr, auf der Halde nur ohne Gefährdung aus-
gewiesener Zanderlaichplätze verwendet und vom 1. No-
vember bis zum 10. Januar, 12.00 Uhr, nur im Hohen See 
gesetzt werden dürfen. 

14. In § 8 Absatz 4 BodFischVO wird folgende Nummer 5 ange-
fügt:
5.  Nach Ende der Barschschonzeit am 10. Mai bis zum 30. 

September dürfen Barschnetze maximal bis zu einer 
Wassertiefe von 20 Metern gesetzt werden. 

15. § 9 Absatz 1 Satz 1 BodfischVO wird wie folgt geändert:
 Ein Patentinhaber darf jeweils bis zu zwei Trappnetze ver-

wenden. 
16. § 12 Absatz 3 BodFischVO wird wie folgt geändert:
 Die Angelgeräte müssen ständig beaufsichtigt sein. Beim 

Fischen mit der Wurf rute (Spinnangel) ist von Netzen, Reu-
sen und Legschnüren ein Abstand von mindestens 50 m 
einzuhalten. Bei der Ausübung der Fischerei mit anderen 
Angelgeräten soll von Netzen, Reusen und Legschnüren 
ein Mindestabstand von 25 m eingehalten werden. Das 
Werfen mit der Hegene ist untersagt. 

17. § 16 Absatz 1 BodFischVO:
 Das Mindestmaß für alle Felchenarten und den Seesaibling 

wird aufgehoben. 
 Das Mindestmaß für die Äsche wird auf 35 cm festgesetzt. 
18. § 16 Absatz 4 BodFischVO wird wie folgt geändert:
 Gefangene Kaulbarsche sind anzulanden. 
19. § 16 Absatz 6 BodFischVO wird wie folgt geändert:
 Ein Fischer darf mit den für die Angelfischerei zugelasse-

nen Fanggeräten je Tag höchstens 30 Barsche, 12 Felchen 
und 5 Seesaiblinge fangen. In der Zeit vom 10. Mai bis 15. 
September sind nur Barsche über 13 cm Körperlänge, in 
der übrigen Zeit alle Barsche anzulanden. Felchen und 
Seesaiblinge sind außerhalb ihrer jeweiligen Schonzeit an-
zulanden. 

20. § 18, Satz 1 BodFischVO wird wie folgt geändert:
Als Beifang gelten untermaßige Fische sowie während der 
Schonzeit gefangene Fische und Felchen in Barschnetzen. 

21. Die übrigen Bestimmungen der BodFischVO bleiben unbe-
rührt.

22. Die Anordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und gilt 
bis zur einer Änderung der Beschlüsse der Internationalen 
Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei oder 
einer Änderung der BodFischVO, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 2022.

 
III.  Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen, 
Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen erhoben werden. 
 
gez. Dußling 

Diese Anordnung kann mit Begründungstext (II.) auf der Web-
seite ‚Regierungspräsidien Baden-Württemberg‘ (https://
rp.baden-wuerttemberg.de/themen/landwirtschaft/tierhal-
tung-und-tierzucht/fischereiwesen) unter der Rubrik ‚Rechtliche 
Grundlagen‘ abgerufen 
oder  
im Regierungspräsidium Tübingen, Konrad Adenauer-Straße 20, 
72072 Tübingen, Zimmer W 306, während der Dienstzeiten ein-
gesehen werden. 
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Rathausgalerie

Fotoausstellung 2.0 
in der Rathausgalerie 
Alle Jahre wieder... 
Im letzten Jahr wurde die Idee ge-
boren, trotz Corona, einen Aufruf 
zur Teilnahme an einer Fotoaktion 
zu starten. Gefragt wurden Sie, liebe Owingerinnen und Owin-
ger. Das Thema war „Owingen für Owinger, mein schönster Ort.“ 
Erfreulicherweise wurden fünf schön gerahmte Fotografien bei 
uns eingereicht, die dann von unserer Seite noch einmal abfo-
tografiert und online gestellt wurden, da es leider nicht möglich 
war, die Ausstellung, aus bekannten Gründen, dem Publikum live 
zugänglich zu machen.  
Nun wollen wir einen weiteren Aufruf starten, gefragt sind wieder 
Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
Das Motto lautet dieses Mal „Owingen für Owinger, wie es mir 
gefällt.“ 
 
Bestimmt haben Sie die eine oder andere Ecke in Owingen lieb-
gewonnen, haben einen besonderen Bezug dazu oder finden ein 
Gebäude oder einen Platz besonders schön. 
Lassen Sie uns teilhaben, machen Sie ein Foto oder malen viel-
leicht ein Gemälde in der Größe 42 cm x59,4 cm, das entspricht 
dem Format DIN A2. Dieses kann auf eine Leinwand aufgezo-
gen oder als Poster gerahmt werden, ganz so, wie es Ihnen am 
besten gefällt.  
Versehen Sie bitte das Kunstwerk auf der Rückseite mit Ihrem 
Namen, Ihrer E-Mailadresse und Ihrer Telefonnummer. Schrei-
ben Sie eine Notiz mit der Angabe der Stelle, an der das Bild 
gemacht wurde, und wenn Sie mögen, schreiben Sie in wenigen 
Worten dazu, warum dieses Gebäude, der Platz, der Baum, usw. 
Sie besonders anspricht. 
Wir werden die eingereichten Raritäten dann wieder abfotogra-
fieren und online über unsere Homepage ausstellen. Wenn die 

Ausstellung online ist, werden Sie über s`Blättle in Kenntnis ge-
setzt.  
Abgabezeitpunkt der Kunstwerke ist für Ende Januar/ Mitte Feb-
ruar angedacht. Bitte bringen Sie Ihre Schätze zu den üblichen 
Öffnungszeiten ins Rathaus in die Gästeinformation, Zimmer 101 
im Erdgeschoss. 
Wir werden Sie informieren, wenn Sie Ihre Werke wieder bei uns 
abholen können, so dass sie bei Ihnen zuhause einen würdigen 
Platz erhalten.  
Machen Sie einen Ortsrundgang und zücken die Handykame-
ra, die Spiegelreflexkamera oder Sie greifen gar zum Pinsel...wir 
sind gespannt.  
Nähere Informationen bei Susanne Gerhardt, Tel. 07551 809426, 
oder Email : sgerhardt@owingen.de 
 
 

Owinger Kulturkreis

Vorankündigung: 

Kunst und Kultur

Kinderhaus Guggenbühl
Puppentheater „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ im Kinder-
haus Guggenbühl 
 

Kinder und Jugendecke

Am Freitag, den 03.12.21 besuchte uns die freiberufliche Pup-
penspielerin Frau Bettina Brüggemann aus Billafingen mit ihrem 
mobilen Theater und dem Stück: „Es klopft bei Wanja in der 
Nacht“.

Genau wie im Buch treibt es die drei tierischen Protagonisten 
Hase, Fuchs und Bär in einer sehr kalten und stürmischen Win-
ternacht vor Wanjas beheizte kleine Jagdhütte am Waldrand.
Während draußen der Schneesturm tobt, finden sich nachein-
ander die in freier Wildbahn in Konkurrenz um Futter und Revier 
stehenden Tiere bei Wanja ein.

Ob das gutgehen kann? Ja das kann es - zumindest für die eine 
Nacht.
Die Botschaft der Geschichte: Toleranz! Wir sind zwar verschie-
den, haben aber dennoch Gemeinsamkeiten und können eine 
gute Zeit miteinander verbringen.

In 2 Aufführungen nach Alter gestaffelt verzauberte Frau Brügge-
mann die Kinder mit ihrer Geschichte und den tollen Requisiten.
Beispielsweise den Hasen lässt Frau Brüggemann vor den Au-
gen der Kinder „zum Leben erwachen“.

Nähere Informationen 
finden Sie demnächst 
auf der Internetseite der 
Gemeinde Owingen 
https://www.owingen.de/
kultur-tourismus/kultur-
kreis/veranstaltungen. 
Tickets gibt es bereits 
jetzt schon bei reservix 
und ab Januar auch bei 
unseren Vorverkaufs-
stellen. 
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Aus 2 Plüschhandschuhen, die sie zuvor an den Händen trägt, 
wird der Körper geformt und mit einigen Utensilien aus ihrem Hut 
bekommt der Hase noch Augen, Nasen und Barthaare.
Aufgrund ihrer lebendigen Spielweise konnten die Kinder direkt 
in die Handlung eintauchen und waren bis zum Schluss voll da-
bei.

Wir bedanken uns bei Frau Brüggemann für die vielen unver-
gesslichen Momente und hoffen auf eine Wiederholung im 
nächsten Jahr. 

und Teilnehmer die Kenntnisse, um als gehobene Fachkräfte 
kaufmännische Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung selbst-
ständig und verantwortlich wahrzunehmen. Aufbauend auf einer 
branchenspezifischen Grundausbildung werden das kaufmän-
nische Wissen und die Allgemeinbildung erweitert und ein an 
betrieblichen Funktionen und Wirtschaftszweigen orientiertes 
qualifiziertes Fachwissen vermittelt.

Der Abschluss „Staatlich geprüfter Betriebswirt/in“ / „Bachelor 
Professional in Wirtschaft“ ist auf der Stufe 6 des Deutschen 
Qualifikationsrahmens eingeordnet. Das Abschlusszeugnis 
schließt die Fachhochschulreife ein. Nachfragebezogen werden 
an der Fachschule für Betriebswirtschaft in Friedrichshafen die 
Profilfächer „Marketing und Medien“ und „Controlling und Finan-
zierung“ unterrichtet.
Die Informationsveranstaltung findet online statt. Nähere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte der Homepage 
www.hugo-eckener-schule.de
Hugo-Eckener-Schule, Steinbeisstr. 20, 88046 Friedrichshafen,
Tel. 07541 7003770, Fax 075 41 7003769,
E-Mail: verwaltung@hugo-eckener-schule.de 
www.hugo-eckener-schule.de; Schulträger der 
Hugo-Eckener-Schule ist der Bodenseekreis.  

Schulnachrichten

Weitere Schulen

Hugo-Eckener-Schule Friedrichshafen
Online-Informationsveranstaltung zur Fortbildung zum/zur 
„Staatlich geprüften Betriebswirt/in“ an der Hugo-Eckener-Schu-
le, Kaufmännische Schule, Friedrichshafen, am Samstag, 22. Ja-
nuar 2022, 10:00 Uhr.
An der Staatlichen Fachschule für Betriebswirtschaft, die der Hu-
go-Eckener-Schule Friedrichshafen angeschlossen ist, werden 
ab 12. September 2022 wieder Lehrgänge zum/zur
„Staatlich geprüften Betriebswirt/in“ / „Bachelor Professional in 
Wirtschaft“ angeboten.

Die Vollzeitausbildung dauert zwei Schuljahre, der berufsbe-
gleitende Teilzeitlehrgang (Blended Learning am Montagabend, 
Abendunterricht in Präsenzform am Dienstag und Donnerstag) 
drei Schuljahre. Aufnahmevoraussetzungen sind der mittlere Bil-
dungsabschluss, eine kaufmännische Ausbildung und kaufmän-
nische Berufspraxis. Während der Fortbildung zum/zur „Staat-
lich geprüften Betriebswirt/in“ erwerben die Teilnehmerinnen 

Volkshochschule Bodenseekreis

„ONLINE: Banking und sicheres Bezahlen im Internet“ ON-
LINE am Montag, 24.01.2022, 17:00 - 18:00 Uhr, DB501954OL*, 
Kursentgelt: 10,00 EUR.
„Espresso: MS-Project Grundlagen“ In Markdorf am Dienstag, 
25.01.2022 und Mittwoch, 26.01.2022 jeweils 18:30 - 21:30 Uhr, 
DB501000MA*, Kursentgelt: 170,00 EUR.
„ONLINE: Hilfe, meine Passwörter! Alles rund um die Pass-
wortverwaltung bis zum digitalen Nachlass“ Online am Don-

nerstag, 27.01.2022, 17:00 - 18:00 Uhr, DB501955OL*, Kursent-
gelt: 10,00 EUR.
„Espresso: Word - Tipps und Tricks für Fortgeschrittene“ 
In Markdorf am Freitag, 28.01.2022, 14:00 - 17:00 Uhr, DB-
501489MA*, Kursentgelt: 85,00 EUR.
„Espresso: OneNote Neu“ In Überlingen am Samstag, 
29.01.2022, 09:30 - 12:30 Uhr, DB501993ÜB*, Kursentgelt: 
85,00 EUR.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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Die Jugendfeuerwehr bedankt  
sich für die tolle Spende 
Aufgrund von Corona konnten wir leider wieder nicht wie ge-
wohnt unser Probenjahr durchführen. Deshalb fiel auch unsere 
Nikolausfeier aus. Daher bekamen am Sonntag alle Jugendfeu-
erwehrler*innen und Betreuer*innen ihr Geschenk an die Haus-
tür, welches uns großzügigerweise die Schreinerei Liebwerk aus 
Salem-Beuren gespendet hat. Für die schönen Vesperbrettle 
bedanken wir uns herzlich! 
Die Jugendfeuerwehr Owingen 
 
 
 

orchesters (Missa brevis in G-Dur von 
W.A. Mozart); live-streaming 

Billafingen  18.30  Feierliche Vesper mit Aussendung der 
Sternsinger 

Münster  18.30  Feierliche Vesper mit dem Vokalensem-
ble 

 
Sonntag, 26.12.2021 
Owingen  09.00  Hl. Messe mit Aussendung der Stern-

singer; Heinz Dobler und verst. Angeh., 
Pfr. Wolfgang Auer, Peter und Steffen 
Berg und verst. Angeh. 

Billafingen  10.30  Hl. Messe; Pfr. Fridolin Schnell, Eltern 
und Geschwister, Josef und Frieda Gnä-
dinger, Otto und Lioba Fischer, Albrecht 
Rexroth und verst. Angeh. 

Lippertsreute  10.30  Hl. Messe 
Münster  10.30  Hl. Messe mit der Jugendkapelle; 

live-streaming 
 
Mittwoch, 29.12.2021 
Münster  08.30  Morgenmesse 
 
Freitag, 31.12.2021 
Goldbach  10.30  Musikalische Andacht 
Münster  17.00  Ökum. Jahresschlussandacht; live-stre-

aming 
Owingen  17.00  Ökum. Jahresschlussandacht 
 
Samstag, 01.01.2022 
Münster  17.00  Hl. Messe zu Neujahr mit Aussendung 

der Sternsinger; live-streaming 
 
Sonntag, 02.01.2022 
Owingen  09.00  Hl. Messe 
Andelshofen  10.30  Wort-Gottes-Feier 
Lippertsreute  10.30  Wort-Gottes-Feier mit Aussendung 

Sternsinger 
Münster  10.30  Hl. Messe; live-streaming 
 
Dienstag, 04.01.2022 
Lippertsreute  18.30  Hl. Messe 
 
Mittwoch, 05.01.2022 
Münster  08.30  Morgenmesse 

Freiwillige Feuerwehr Owingen

Kirchennachrichten

Seelsorgeeinheit Überlingen
St. Nikolaus Überlingen
St. Peter und Paul Owingen
Unsere Liebe Frau Lippertsreute
St. Mauritius Billafingen
St. Verena Andelshofen

Seelsorger Pfarrer Bernd Walter, 
bernd.walter@kath-ueberlingen.de
Pfarrbüro Überlingen: Münsterplatz 1, 88662 Überlingen
Tel. 07551/92720, Fax 07551/927223
info@kath-ueberlingen.de • Internet: www.kath-ueberlingen.de

Öffnungszeiten
Mo, Di und Do 9.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
Mi 9.00-12.00 Uhr
Fr 9.00-13.00 Uhr

Gottesdienste 

Donnerstag, 23.12.2021 
Billafingen  18.30  Hl. Messe 
 
Freitag, 24.12.2021 
St. Suso  15.00  Familiengottesdienst, ganz besonders 

für Kinder und Familien 
Billafingen  16.00  Familiengottesdienst (am Dorfplatz) 
Lippertsreute  16.00  Krippenfeier für Familien (Bitte anmel-

den bei Fam. Erdenberger 07553/1734) 
Münster  16.00  Familienchristmette 
Andelshofen  17.00  Familiengottesdienst; Mitgestaltung 

durch das Ensemble 
Goldbach  17.00  Musikalische Andacht 
Lippertsreute  18.00  Familienchristmette (Bitte anmelden 

Fam. Erdenberger 07553/1734); Pfr. 
Wolfgang Auer 

Owingen  18.00  Familienchristmette 
Münster  21.15  Weihnachtliche Vokal- und Instrumen-

talmusik zur Einstimmung 
Münster  22.00  Christmette; gestaltet von einem En-

semble aus dem Münsterchor; live-stre-
aming 

 
Samstag, 25.12.2021 
Münster  10.30  Hl. Messe mit dem Münsterchor, der 

Münsterkantorei sowie des Münster-
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Donnerstag, 06.01.2022 
Owingen  09.00  Hl. Messe mit Empfang der Sternsinger 
Billafingen  10.30  Wort-Gottes-Feier mit Empfang der 

Sternsinger 
Lippertsreute  10.30  Wort-Gottes-Feier mit Empfang der 

Sternsinger 
Münster  10.30  Hl. Messe mit Empfang der Sternsinger 
 
Freitag, 07.01.2022 
Owingen - Haus der Pflege 
St. Nikolaus  10.30  Wort-Gottes-Feier 
Andelshofen  18.30  Wort-Gottes-Feier mit den Sternsingern 
 
Samstag, 08.01.2022 
Owingen 1 2.00  Ökum. Friedensgebet 
Lippertsreute  18.30  Hl. Messe; verst. Angeh. der Familien 

Großhardt und Baumann 
 
Sonntag, 09.01.2022 
Owingen  09.00  Hl. Messe 
Billafingen  10.30  Wort-Gottes-Feier 
Münster  10.30  Hl. Messe; live-streaming 
 
Dienstag, 11.01.2022 
Lippertsreute  18.00  Rosenkranz 
Lippertsreute  18.30  Hl. Messe 
 
Mittwoch, 12.01.2022 
Münster  08.30  Morgenmesse; Klaus Starosta 
 
Donnerstag, 13.01.2022 
Billafingen  18.30  Hl. Messe 
 
Freitag, 14.01.2022 
Andelshofen  18.30  Hl. Messe 
 
Samstag, 15.01.2022 
Owingen  12.00  Ökum. Friedensgebet 
Billafingen  18.30  Hl. Messe; Rudolf Gebert 
 
Sonntag, 16.01.2022 
Owingen  09.00  Hl. Messe; Alfred Keller (Jt.) 
Lippertsreute  10.30  Wort-Gottes-Feier 
Münster  10.30  Hl. Messe; live-streaming 
 

Weihnachten heißt: 
Du bist mehr als nur ein Rädchen im Getriebe 
Es gibt Menschen die meinen: „Ich bin nur ein Rädchen im Ge-
triebe“. Sie erleben, dass ihnen nur die ihnen zugewiesene und 
zugeteilte Arbeit bleibt, aber wirklich bewegen können sie nichts. 
Sie bleiben von Entscheidungen, von entscheidenden Verände-
rungen ausgeschlossen. „Nur ein Rädchen im Getriebe ...“ Doch 
was heißt hier „nur“? Zwei solche Rädchen werden auf dem Ti-
telbild des Pfarrblattes (und zuvor in der Bibel) groß herausge-
stellt: zwei Randfiguren der Weltgeschichte, Maria und Josef. 

Im Endeffekt aber sind sie bedeutender als so manche Macher 
und Bestimmer. Gäbe es eine achte Seligpreisung, sie könn-
te heißen: Selig sind die, die ihre Aufgabe erledigen, dort, wo 
Gott sie hingestellt hat. Wie Maria. Wie Josef. Wie Sie und ich. 
Das Christentum ist die Religion dieser Rädchen; der Kleinen, 
scheinbar Unbedeutenden. Da übernimmt die Unterschicht der 
Fischer, Bauern und Handwerker, da übernehmen Frauen, die 
damals gesellschaftlich nichts galten, die Führungsrolle in der 
Heilsgeschichte. Advent und Weihnachten machen uns Mut, 
unsere ganz persönliche, unverzichtbare Rolle zu finden und zu 
entfalten. Ganz nach dem Motto: „Gerade ich habe Gott noch ge-
fehlt!“ Und vielleicht immer weniger mitzudrehen in der Maschi-
nerie des säkularen Weihnachts-Getriebes. Unser Glaube macht 
deutlich, was einen Schimmer des Himmels in diese Welt bringt: 
das Sich-ein-spannen-lassen der vielen „kleinen Rädchen“ für 
Jesu Menschen- und Gottesbild an ihrem Platz im Leben. 

In unserer Seelsorgeeinheit gibt es wichtige Rädchen – ohne die 
überhaupt nichts laufen würde. Auf diesem Weg möchte ich die-
sen Personen ganz herzlich danken und vergelt’s Gott sagen. 
Schön, dass Sie ein Rädchen im Getriebe unserer Kirchenge-
meinde sind. 

Verbunden mit einer tiefen Dankbarkeit Gott gegenüber und allen 
Menschen guten Willens wünsche ich Ihnen im Namen von Ge-
meindereferentin Claudia Berliner, der Pastoralen Mitarbeiterin 
Leonie Zehrer, Pastoralreferent Martin Blume und Praktikant Lu-
kas Nagel sowie der Verwaltungsbeauftragen Sandra Wipprecht, 
den Pfarrsekretärinnen Pia von Luxburg, Sonja Starosta und Bet-
tina Jäger-Gönner sowie der Vorsitzenden des Pfarrgemeindera-
tes Christine Gäng ein friedvolles und gesundes Weihnachtsfest 
sowie Gottes Geleit für das Jahr 2022! 

In Verbundenheit, 
Ihr Pfarrer 
Bernd Walter 
 

Hinweis für die Weihnachtsgottesdienste im Nikolausmüns-
ter in Überlingen 
Ab Mittwoch, den 22. Dezember liegen für den 1. und 2. Weih-
nachtsfeiertag kostenlose Platzkarten an der Marienorgel aus. 
Bitte achten Sie darauf und besorgen sich eine kostenlose Platz-
karte. So kann der Gottesdienstbesuch in Coronazeiten entspre-
chend koordiniert werden. Ansonsten sind keine Platzkarten er-
forderlich. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Aufgrund der Vorgabe der Erzdiözese Freiburg ist unser Büro derzeit für 
den Publikumsverkehr geschlossen. 
Sie erreichen uns jedoch telefonisch und per E-Mail zu den üblichen Bü-
rozeiten. 
Achtung! Vom 24.12.2021-07.01.2022 machen wir Urlaub, sind jedoch 
telefonisch für Sie da. 
 
 

Kath. Frauengemeinschaft
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir sind überwältigt und sagen Ihnen von Herzen DANKE! 
 
Unser Basar konnte nicht stattfinden, und doch waren Sie für 
uns da! 
 
Auf Grund Ihrer Spendenbereitschaft und Unterstützung konn-
ten wir wieder einen stolzen 
Geldbetrag (6000 €) an unsere Missionsstationen in Äthiopien 
und Simbabwe überweisen .Wir dürfen sicher sein, dass wir da-
durch einen Hauch Weihnachten nach Afrika gebracht haben. 
Die Sterne des Himmels können wir einander nicht schenken, 
aber die Sterne der Liebe, der Freude und der Zuversicht. 
 
(Ein kleiner Hinweis : für Spenden bis zu einem Betrag von 200 
€ genügt der Durchschlag der Überweisung als Spendennach-
weis. Erst ab 200 € werden separate Spendenbescheinigungen 
ausgestellt.). 
 
Wir wünschen Ihnen und natürlich all unseren lieben Frauen und 
Bastlerinnen, mit denen wir situationsbedingt keinen persönli-
chen Kontakt haben durften, ein frohes gesegnetes Weihnachts-
fest, Ruhe und Zeit zum Innehalten und Ausruhen. 
 
Für das Neue Jahr wünschen wir einen Stern, der für Sie und uns 
alle leuchtet, uns den Weg weist und hell macht, wo es dunkel ist. 
 
Ihre dankbare 
Frauengemeinschaft Owingen 
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Ev. Kirchengemeinde Owingen
Evangelisches Pfarramt Owingen
Pfarrer Michael Schauber
Kapellenweg 12, 88696 Owingen

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
dienstags  10.00 - 12.30 Uhr
donnerstags  10.00 - 12.00 Uhr
Pfarrer Michael Schauber - Sprechzeiten nach Vereinbarung

Tel. 07551/65890
E-Mail: owingen@kbz.ekiba.de
www.evangelisch-in-ueberlingen.de

Wochenspruch: 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
(Lk 2, 10b-11) 

 
Weihnachtsgottesdienste in Owingen: 
•	 Alle Gottesdienste mit Anmeldung 

über unsere Homepage oder über das 
Pfarramt!

•	 In der Johanneskirche liegen Anmeldezettel für unsere 
Gottesdienste aus, bitte werfen Sie diese in den Briefkas-
ten am Gemeindehaus.

•	 Weihnachts-Familiengottesdienst mit Krippenspiel:  
„Pettersson und die Weihnachtseier“
24. Dezember 2021 um 16:00 Uhr - draußen, auf dem Owin-
ger Hohreutehof/Martinshof
Coronavorgaben:
Mit Anmeldung!, Abstand, Maske und Kontaktverfolgung, 
ohne Zugangsbeschränkung, ohne 2G.

•	 Christvesper:
24. Dezember 2021 um 18:00 Uhr - im kultur|o
Coronavorgaben: 
Mit Anmeldung!, Abstand, Maske, ohne 2G, mit Kontaktver-
folgung.
Sie können über unsere Homepage für jeden Haushalt 1 
Ticket buchen und als Haushalt im Gottesdienst zusam-
mensitzen. 

•	 1.Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember 2021
Kein Gottesdienst in Owingen - Herzliche Einladung nach Über-
lingen zum Lieder-Gottesdienst zur Weihnacht mit Abendmahl 
– 11:00 Uhr, Auferstehungskirche - Pfr.Tilgner, Kantor Thomas 
Rink– Mit Anmeldung über unsere Homepage!

•	 Samstag, 25. Dezember 2021
Das Ökumenische Friedensgebet macht eine kleine Weih-
nachtspause und ist ab dem 08.01.2022 wieder für Sie da.

•	 2.Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember 2021
Herzliche Einladung nach Überlingen: 17:00 Uhr Weihnachts-
musik - liturgisch musikalische Feier in der Franziskanerkirche 
- Heinrich-Schütz-Vocalensemble und -Consort – Mit Anmel-
dung über unsere Homepage! 

•	 Unser „Weihnachtsgottesdienst-ToGo“ wird in der Johan-
neskirche bereitliegen.

•	 Der Gottesdienst für alle, die gerne daheim feiern möchten, 
mit „Gottesdienst-Sets“ für Erwachsene (Gottesdienstheft 
des vergangenen Jahres) und für Kinder (eine neue Überra-
schung!) ausliegen.

 
Weihnachtsgottesdienste in Überlingen - Mit Anmeldung 
über unsere Homepage:Heiligabend, 24. Dezember 2021
•	 Stationenweg-Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern 

- vor der Auferstehungskirche- Dekanin Klusmann:
15:30 Uhr, 15:45 Uhr, 16:00 Uhr, 16:15 Uhr 
18:00 Uhr Christvesper - Franziskanerkirche - Dekanin Klus-
mann 
23:00 Uhr Christnachtfeier - Auferstehungskirche - Dekanin 
Klusmann/Kantor Thomas Rink, chorus laetitia u. Instrumen-
talisten

•	 Samstag, 25. Dezember 2021
11:00 Uhr Lieder-Gottesdienst zur Weihnacht – Auferste-
hungskirche - Pfr.Tilgner

•	 Sonntag, 26. Dezember 2021
17:00 Uhr Weihnachtsmusik - liturgisch musikalische Feier in 
der Franziskanerkirche 
Heinrich-Schütz-Vocalensemble und -Consort 

 
Weitere Infos entnehmen Sie bitte tagesaktuell unserer 
Homepage: www.evangelisch-in-ueberlingen.de. 
Wir bitten Sie um Verständnis, sollte es zu kurzfristigen Än-
derungen oder Absagen kommen. 
Digitale Gottesdienstangebote finden Sie auf der Homepage 
der Badischen Landeskirche: https://www.ekiba.de/fes-
te-gottesdienste/im-kirchenjahr/weihnachten-2021/

Freitag, 31. Dezember 2021 
17:00 Uhr  Ökumenischer Altjahresgottesdienst in St. Peter und 

Paul 
Pfarrer Schauer/Frau Linhard 

Samstag, 1. Januar 2022 
Das Ökumenisches Friedensgebet macht Weihnachtspause 
Sonntag, 2. Januar 2022 
Kein Gottesdienst -Herzliche Einladung nach Überlingen zum 
„Gottesdienst zu Neujahr“ ins PGH, 11:00 Uhr 
 
Freitag, 7. Januar 2022 
Brot backen in Owingen – wird auf den 14.1. verschoben 
Samstag, 8. Januar 2022 
12:00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet in der Katholischen 

Kirche St. Peter und Paul 
18:00 Uhr  Musikalischer Gottesdienst in Owingen - Dekanin 

Klusmann/Kantor Thomas Rink u. chorus laetitia“ 
(Infos s. Text) 

Einmal begann sich die Laterne in der Petersgasse, da, wo 
die Brückengasse einmündet, zu ärgern: Keiner beachtete 
mehr ihr pünkliches und gewissenhaftes Ausleuchten. Dar-
um schaltete sie eines Abends ihr Licht ab. 
Zuerst bemerkte es Herr Blau, der in eine Pfütze trat. Dann 
hättte beinahe Frau Meyer Herrn Peters umgerannt und 
schließlich lief Herr Wolters gegen den Laternenpfahl. 
Alle schimpften. Sie riefen Stadtverwaltung und Elektrizi-
tätswerk an. Die wollten die Birne auswechseln, aber die 
war heil. 
Als die Laterne merkte, wie wichtig sie war, freute sie sich 
so sehr, das sie augenblicklich ihr Licht wieder anknipste. 
Und manche schauten jetzt erst hoch und sagten: „Ist sie 
nicht schön?“ 
 
(Rolf Krenzer) 



Samstag, 
25.12.2021
Seite 18

Sonntag, 9. Januar 2022 
Kein Gottesdienst in Owingen am Sonntag! (Infos s. Text) 
Mittwoch, 12. Januar 2022 
16:00 Uhr  Konfi-Unterricht 
20:00 Uhr  Herzliche Einladung nach Überlingen: Ökumeni-

sches Taizé-Gebet in der Auferstehungskirche 
Donnerstag, 13. Januar 2022 
20:00 Uhr  Männerkreis – nach Absprache 
Samstag, 15. Januar 2022 
12:00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet in der Katholischen 

Kirche St. Peter und Paul 
Sonntag, 16. Januar 2022 
10:30 Uhr  Gottesdienst 
 
Bitte beachten Sie:
•	 Das Pfarrbüro bleibt vom 23.12. mittags bis einschließlich 

Montag, 10.01.2022 geschlossen.
•	 Pfarrer Schauber ist in dringenden seelsorgerischen Notfällen 

erreichbar unter der Telefonnummer: 0157-51259275

NEU! - Musikalische Gottesdienste in Owingen
•	 Sie wünschen sich mehr Musik im Gottesdienst?
•	 Ein Gottesdienst am Samstagabend satt Sonntagmorgen wür-

de Ihnen gefallen?
•	 Sie haben Lust auf etwas Neues im kommenden Jahr?
 
Dann freuen wir uns mit Ihnen, denn 2022 finden in Owingen re-
gelmäßig einmal im Monat die bereits aus Überlingen bekannten 
musikalischen Vespern statt. 
Wir beginnen hiermit am Samstag, den 08. Januar 2022 um 
18:00 Uhr. 
In den Wochen der musikalischen Vespern verschiebt sich der 
Sonntagsgottesdienst auf den Samstagabend. (Am Sonntag, 9. 
Januar findet kein Gottesdienst in Owingen statt!) 
 
Die neue „Fähre“ hat angelegt! 
Das Gemeindeblatt der Kirchengemeinden Owingen und Über-
lingen finden Sie ab diesem Wochenende in unserer Johannes-
kirche. 
Die „Fähre“ bietet Infos aus den Gemeinden, Hintergründe zu 
unseren Projekten und Aktionen und außerdem Adressen und 
Telefonnummern, die weiterhelfen können.
•	 Schauen Sie einfach in unserer „Offenen Kirche“ vorbei oder 

nehmen Sie Ihr Exemplar nach dem Gottesdienstbesuch mit.
•	 Auch im Rathaus, beim Metzger Herrmann und bei der Bäcke-

rei Mayer liegt unser „Blättle“ zur Mitnahme aus!
 
 

Ev. Freikirche Mennonitengemeinde
Hauptstraße 10, 88696 Owingen
Tel. 07551/938880, info-mennonitengemeinde@gmx.de

Zu unseren wöchentlichen Veranstaltungen laden wir Sie 
herzlich ein:  
SONNTAGS 
10.00 Uhr Gottesdienst 
Kinderprogramm jeden 1. und 3. Sonntag des Monats 
 
ACHTUNG! Jeweils am 5. Sonntag des Monats findet kein Got-
tesdienst statt 

MONTAGS 
Hauskreis Owingen auf Anfrage unter Tel. 07551/831104 

MITTWOCHS 
17:30 Gemeindegebet in den Gemeinderäumen 

Alle unsere Veranstaltungen werden gemäß der Infektions-
schutzvorschriften durchgeführt! 

Nähere Informationen und kurzfristige Änderungen finden Sie 
auf unserer Homepage: www.mennowingen.org 

Kirche Lindenwiese
in Bambergen, Lindenbühlstraße 50

Livestreams unter www.lindenwiese.de über Youtube zu den jew. 
Uhrzeiten oder später online über die Website 

Weitere auch tagesaktuelle Infos unter www.lindenwiese.de 

Pastor Thomas Dauwalter  Tel. 07551 989 1121
Pastor Daniel Plessing  Tel. 07551 989 1122
Email an: info@lindenwiese.de 

Schauen Sie im Internet oder vor Ort mal vorbei. Herzlich willkommen! 

Wegen Corona finden alle möglichen Veranstaltungen nur unter 
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften statt.Bitte informieren 
Sie sich bei Interesse am Kurs- und Seminarangebot und die 
Jugend- Teenie und Rangerprogramme über e-mail oder Tele-
fon im Gemeindebüro oder evtl. auf der Internetseite.
Den Gottesdienst feiern wir vor Ort und online über den 
Livestream gemeinsam! 
 
Gottesdienst live und online erleben 
Erleben Sie jeden Sonntag live um 9.30 Uhr und 11.15 Uhr ei-
nen Gottesdienst am Puls der Zeit.
Livestream des 1. Gottesdienstes unter 
www.lindenwiese.de sonntags ab 9.00 
Uhr.
Kindergottesdienst online sonntags 9.30 
Uhr 
Weihnachtsgottesdienste am 24. De-
zember Hl. Abend live und online 
14.00 Uhr 15.00 Uhr und 16.00 Uhr live 
mit Anmeldung auf der Homepage und 
Livestream wird
der 14 Uhr Gottesdienst übertragen und ist nachher jeder-
zeit abrufbar. 
Wir wünschen allen frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr! 
 
Unsere Veranstaltungen sind offen für alle.Wir freuen uns auf Sie! 
Schauen Sie im Internet oder vor Ort mal vorbei. Herzlich willkommen! 
 
Vaterunser – Erlebnisweg
Rund um die Lindenwiese entstand 2018 ein Vaterunser-Er-
lebnisweg. In sieben ausdrucksstarken Stationen wird das be-
kannteste Gebet der Christenheit erfahrbar gemacht. Der Vater-
unser-Erlebnisweg ist ein Landesgartenschau Plus Projekt der 
Lindenwiese. Lassen Sie sich von einzelnen Stationen oder beim 
Durchwandern des gesamten Weges inspirieren. Auch gut ge-
eignet als Familienprogramm mit Abschluß auf dem schönen 
Außengelände der Lindenwiese mit Spielmöglichkeiten.
Weitere Infos vorab finden Sie unter www.vaterunserweg.de 
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Harmonikafreunde Owingen e. V. 
Ein weiteres nicht ganz einfaches Jahr für alle liegt nun fast 
schon wieder hinter uns. Zeit, um allen aktiven und fördernden 
Mitgliedern für Ihre Treue und Unterstützung zu Danken. Auch 
an alle weiteren Unterstützer des Vereins und Spender geht ein 
herzliches Dankeschön. 
 
Wir wünschen allen Frohe Weihnachten, ein paar ruhigere 
Tage zwischen den Jahren und einen guten Start in das neue 
Jahre 2022. 
 
Die Vorstandschaft 
 

 

 

Owinger Hexen e. V. 
Das Geschenk der Lebensfreude
Genießen können -
Mich an kleinen Dingen freuen:
Dem Duft eines Tannenzweiges,
Der Wärme einer Kerze,
Dem Menschen neben mir...
Weihnachten ist die unfassbare Zusage :
Du bist nicht allein!

Wir wünschen all unseren Mitgliedern und ihren Familien und al-
len Owinger Bürgern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Möge die Weihnachtsfreude bei euch einkehren und manche 
Dunkelheit vertreiben. Die Zeit ist wahrlich bestimmt von Sor-
gen, Ängsten und Unsicherheiten. Aber schöpfen wir Kraft aus 
wohltuenden Begegnungen im Kreise der Familie , den Lichtern 
am Tannenbaum und den Hoffnungssternen am Nachthimmel..
Wir wünschen euch und Ihnen allen viel Zuversicht, kraftbringen-
de Sternstunden und viel Gesundheit für ein gutes neues Jahr.
Hex hex Hurra!
Für das Vorstandsteam, Christine Hensler

 

Sportfreunde Owingen-Billafingen e. V.

Frohe Weihnachten  
 

und  

 

Ein gutes Neues Jahr 

 
wünschen wir Euch allen.  

Besonders unseren  

Mitgliedern, Partnern und Sponsoren. 

 

Ihre 

Sportfreunde Owingen-Billafingen e.V. 

 
 
 

Vereinsnachrichten

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de
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Zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel 2021-2022 
 

 Bild: Agnes Barth 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Der weihnachtliche Jahresrückblick steht auch dieses Jahr im Zeichen der Pandemie, die uns gerade im zwischenmenschlichen 
Bereich sehr zu schaffen macht. Wieder blicken wir in eine ungewisse Zukunft, und wieder bangen wir um unsere Gesundheit. So 
brauchen wir vielleicht dieses Jahr umso mehr die frohe Botschaft, die uns mit der Geburt eines Kindes den zuversichtlichen Blick 
in die Zukunft lehrt. Jede Geburt macht Mut, und verpflichtet uns nach vorne zu schauen, und lehrt uns ein gesundes Gottvertrauen, 
auch wenn wir noch nicht wissen wo genau die Reise hin geht. 

Wenn wir dieses Jahr die Billafinger Weihnachtskrippe in unserer schönen St. Mauritiuskirche betrachten, sind wir ergriffen von der 
Anmutung dieser heiligen Szene, die uns so bekannt und so vertraut ist. Ein Ausdruck der Geborgenheit strahlt dieses Bild aus, 
obwohl die Umstände vor über 2000 Jahren alles andere als sicher und beruhigend waren. Und in all den Jahren danach, bis heute, 
stellen wir diese Szene nach, aus der wir auch sehr viel Mut und Hoffnung schöpfen. 
Schauen wir mit diesem Mut und dieser Hoffnung auf das kommende Jahr 2022, für das wir uns wieder ein Zurückkehren in unser 
gewohntes Dorfleben und unsere Dorfgemeinschaft wünschen. 
 
Einen herzlichen Dank gilt allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für das Geleistete in dieser nicht ganz einfachen Zeit. Ebenso einen 
herzlichen Dank den Vereinen, den Mitarbeitern, dem Ortschaftsrat, dem Gemeinderat, sowie Herrn Bürgermeister Henrik Wengert 
und der Verwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Allen Einwohnern von Billafingen und der Gesamtgemeinde Owingen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Gutes, 
Neues Jahr 2022. 
 
Markus Veit 
Ortsvorsteher 

Mitteilungen der Ortsteile

Billafingen
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VEREINSMITTEILUNGEN BILLAFINGEN

Narrengesellschaft Billafingen
Liebe Freunde der Billafinger Fasnet, 
mit Blick auf die derzeitige Corona-Lage, müssen wir leider schweren 
Herzens, das Einschnellen der Fasnet sowie die geplanten Bunten Aben-
de 2022 absagen. 
Schön wäre natürlich, wenn wir am 06. Januar um 12:00 Uhr trotzdem 
die Fasnet mit dem gewohnten Knallen der Karbatschen einleiten wür-
den. Dies kann jeder vor seiner eigenen Haustür oder im Hof machen. 
An der Dorffasnet 2022 halten wir fest und hoffen diese auf die ein oder 
andere Art feiern zu können. 
Eine schöne, segensreiche Weihnachtszeit und ein gesundes 2022 
wünscht allen 
Euer Elferrat und das Präsidium 
 
 

Hohenbodman

wir haben nun das zweite Jahr mit Corona und den sich daraus 
ergebenen Auswirkungen und Einschränkungen erlebt. Begin-
nend mit einem Lockdown konnten doch von Frühsommer bis 
zum Herbst viele Aktivitäten unternommen werden und man sich 
in gewissem Umfang treffen und das eine oder andere Fest fei-
ern. Jetzt zum Jahresende hin ist aufgrund hoher Infektionszah-
len wieder Vieles nur sehr eingeschränkt möglich. 

Daher wünsche ich uns allen, trotz dieser nun schon fast zwei 
Jahre dauernden schwierigen Situation, mit positiven Gedanken 
ins nächste Jahr zu schauen, in der Hoffnung auf eine weltweite 
Besserung der Lage und auf mehr Normalität. 

An dieser Stelle möchte ich allen Danke sagen für sämtliches eh-
renamtliches Engagement in den Vereinen, aber auch im Bereich 
der privaten Hilfe und Unterstützung anderer Mitmenschen. 

Danke auch an Christa, Elli und Olaf Eschenfelder für ihre Arbeit 
das ganze Jahr hindurch am Bürgerhaus, Spielplatz und Turm. 

Im Namen des Ortschaftsrates wünsche ich den Einwohnerinnen 
und Einwohnern von Hohenbodman und der Gesamtgemeinde 
besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage, sowie ein ge-
sundes und gesegnetes Jahr 2022. 
 
Jörg Nesensohn 
 
 

 

Taisersdorf
Ich lag und schlief; da träumte mir
ein wunderschöner Traum:
Es stand auf unserm Tisch vor mir
ein hoher Weihnachtsbaum. 
Und bunte Lichter ohne Zahl,
die brannten ringsumher;
die Zweige waren allzumal
von goldnen Äpfeln schwer. 
(Hoffmann von Fallersleben) 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Aus der Feder ebenjenes Dichters und Germanisten, welcher 
auch den Text unserer Nationalhymne verfasste, stammen diese 
frohgemut – weihnachtlichen Zeilen. Sie sind nur ein Stimmungs-
bild, Worte, welche Freude machen wollen ohne Mahnung oder 
Moral. Einfach nur schön! 
Der Advent begann in Taisersdorf mit dem abendlichen Licht ei-
nes Tannenbaumes neben dem Brunnen. Schon Ende Novem-
ber leuchtete er in die, immer früher dunkelnde, Nacht hinein. 
Tag für Tag kamen neue Lichter hinzu und zauberten adventliche 
Stimmung im Dorf. Es sind mehr als jemals zuvor. 
Am 4. Dezember war es dieses Jahr vorbei mit den Weihnachts-
märkten. Das war ein großer Dämpfer für die ansonsten so tru-
belig, besinnliche Vorweihnachtszeit. Doch fuhr man des Abends 
durch Taisersdorf, so war man getröstet. Da waren überall glit-
zernde Nadelgehölze, Obstbäume, Girlanden in Hecken und an 
Balkonen. Leuchtende Tierfiguren und sogar eine illuminierte 
Rentierszene waren zu entdecken. Alle diese Lichter zauberten 
adventliche Impressionen und eine weihnachtliche Kommunika-
tion der leuchtenden Art. 
Hierfür sei allen Lichtkünstlern herzlich gedankt. Sie haben viel 
von der wankenden Weihnachtsstimmung gerettet. 
Viele Menschen haben im Jahr 2021 Großes geleistet. Es war 
kein einfaches Jahr. Vereine, Gemeindeverwaltung, Bauhof, 
Schulen und Kindergärten und jeder Einzelne von uns haben 
sich mit Einschränkungen arrangieren müssen. Spontanität, Kre-
ativität oder selbst den Alltag zu leben waren eine Herausfor-
derung. Dass diese Herausforderung angenommen und vielen 
frustrierenden Momenten getrotzt wurde ist eine ungewöhnliche 
Leistung, welche allen Respekt verdient. 
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen Allen ein frohes, geseg-
netes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr mit den 
besten Aussichten auf die Zukunft 
 
Ihre Ruth Steindl 
Ortsvorsteherin Taisersdorf 
 

Krippe in der Markuskapelle Taisersdorf
 

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
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Dorfgemeinschaft Taisersdorf 
Monatlicher Donnerstag-Stammtisch 
Rückblick auf die Stammtische im Jahre 2021. 
Das Jahr war wieder, wie letztes Jahr, vom Corona Virus geprägt. 
Die 4 Treffen fanden immer in der Zunftstube der Steinbockzunft 
in der Ringerhalle statt. 
Das 1. Treffen im Jahre 2021 war im August, die weiteren Treffen 
fanden im Monat September, Oktober und im November statt. 
Dann war wieder Schluss. 
Es wurden bis zu 21 Teilnehmer bei den jeweiligen stattgefunde-
nen Treffen gezählt. 
Das Alter spielt dabei keine Rolle, es sind Frauen und Männer 
von 65, (z.T. auch darunter) bis über 91 Jahre beim Donners-
tag-Stammtisch in der Taisersdorfer Dorf Gemeinschaft vertre-
ten. 
Das geplante Treffen im Monat Dezember im Gasthaus „zum 
Adler“ in Hohenbodman musste abgesagt werden, weil einfach 
die Gefahr zu groß war, um angesteckt zu werden. Es sollte in 
Hohenbodman ein Weihnachtsessen werden. 

Hoffen wir, dass uns der Corona Virus bald verlässt und wir alles 
gut überstehen. Wir gehen mit Zuversicht ins Neue Jahr 2022, 
auch wenn der Taisersdorfer Donnerstag-Stammtisch vielleicht 
erst im März nächsten Jahres wieder stattfinden kann. Auf alle 
Fälle wird der Neue Termin rechtzeitig in den Owinger Ortsnach-
richten bekannt gegeben. 
Bleibt gesund ! 

Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 
2022, das wünscht Euch 
Karl Stehle 
 

Pfarrgemeinde 
St. Antonius Großschönach
Samstag 25.12.  10.30  Eucharistiefeier Großschönach 
Samstag 01.01.22  10.30  Eucharistiefeier 
   mit Jahresrückblick Großschönach 
Sonntag 09.01.  10.30  Eucharistiefeier Großschönach 
Donnerstag 20.01.  19.00  Eucharistiefeier Taisersdorf 
Sonntag 23.01.  10.30  Eucharistiefeier 
   zum Patrozinium Großschönach 
Donnerstag 03.02.  19.00  Eucharistiefeier Taisersdorf 
Sonntag 06.02.  10.30  Wortgottesfeier Großschönach 

Die Pfarrbüros in Wald und Aach-Linz bleiben ab sofort bis 
auf weiteres geschlossen. 
Sie können uns während den Öffnungszeiten per Telefon oder 
E-Mail im Pfarrbüro Wald erreichen. 
 
Kath. Pfarramt Wald: 
Monika Hübschle Tel. 07578/634 Fax: 07578/1785 
email: pfarramt-huebschle@kath-wald.de 
Öffnungszeiten: Pfarrbüro Aach-Linz: Tel. 07578/634 
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Der Briefkasten in Aach-Linz wird regelmäßig geleert. 
Internet-Adresse: www.kath-wald.de 
 
Das Seelsorgeteam: 
Dekan Stefan Schmid Tel. 07575/923 448 0 
eMail: stefan.schmid@dekanat-sigmaringen-messkirch.de 
Kooperator Thomas Stricker  Tel. 07578/933421 
eMail; stricker@kath-wald.de 
Diakon Bernd Lernhart Wald Tel. 07578/2800 
Gemeinderef. E. König Aftholderberg  Tel. 07552/7595 
eMail: gref-sse-wald@t-online.de 
 
In seelsorgerlichen Notfällen versuchen Sie es bitte unter: 
Dekan Stefan Schmid Tel. 07575/923 448 16 
Kooperator Thomas Stricker Tel.07578/933 421 
Pater Joseph, Sauldorf Tel. 07578/933 60 60 
Vikar Francesco Durante Tel. 07575/926 89 55 
 
 

VEREINSMITTEILUNGEN HOHENBODMAN VEREINSMITTEILUNGEN TAISERSDORF

KSV Linzgau Taisersdorf
Zum Jahresschluss 
Der KSV Linzgau Taisersdorf möchte sich zum Ende des Jahres 
und nach einer durch Corona-Einschränkungen sehr schwieri-
gen Saison bei allen Fans für die Unterstützung bei den Heim-
kämpfen in der Ringerhalle in Taisersdorf und in der Eichen-
dorffhalle in Gottmadingen bedanken. Ein Dankeschön gilt auch 
allen Sponsoren für die Unterstützung der neu gegründeten RHL 
Gottmadingen-Taisersdorf sowie den Mitgliedern für die Verein-
streue. Der KSV Linzgau Taisersdorf wünschen allen Lesern der 
Ortsnachrichten besinnliche Weihnachtstage und ein erfolgrei-
ches und vor allem gesundes neues Jahr 2022. 
 
Friedrich Martin 

Verschiedenes

Bodensee-Linzgau-Tourismus
Bodensee-Linzgau Tourismus e.V.
Am Schlosssee 1
88682 Salem-Mimmenhausen
Tel: 07553 823780 
tourist-info@bodensee-linzgau.de
www.bodensee-linzgau.de 

Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit 
„Das Wesentliche einer Kerze ist nicht das Wachs, das seine Spuren hin-
terlässt, sondern das Licht.“ (Antoine des Saint-Exupéry) 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Familie und einen guten Rutsch. Lassen Sie uns optimis-
tisch in das neue Jahr gehen. 

Unsere Weihnachts-Öffnungszeiten:
Bis einschließlich 23. Dezember erreichen Sie uns zu den ge-
wohnten Winter-Öffnungszeiten (Mo-Fr: 09.00 – 12.00 Uhr).
Vom 24. Dezember 2021 bis zum 09. Januar 2022 gehen wir in 
die Betriebsferien. 

Ein herzlicher Dank gilt den Gastgebern, den Gemeinden und 
unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit in diesem be-
sonderen Jahr. 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie im kommenden Jahr zu sehen.
Ihr Bodensee-Linzgau Team
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Weihnachtsbaumaktion  
der Soroptimisten 
Mit einem Gruß der liebverpackten Geschenke auf dem Sofa des 
Familientreffs bedanken sich die Soroptimisten für die gelunge-
ne Weihnachtsbaumaktion, die auch 2021 in Kooperation mit der 
Gemeindeverwaltung, der Volksbank und dem Familientreff er-
folgreich durchgeführt werden konnte. 
Rechtzeitig zu Weihnachten erhalten alle Kinder wieder ihre 
sehnsüchtig gewünschten Geschenke. 
Herzlichen Dank an alle MitbürgerInnen der gesamten Gemein-
de Owingen für die großzügige Unterstützung und ihr Engage-
ment für dieses Projekt um Kindern und Jugendlichen Glücks-
momente zu Weihnachten zu schenken. 

 
 
 

17 Projekte kämpfen um Stimmen – 
Onlineabstimmung für den Stadtwerk 
am See-Zukunftspreis läuft 
Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis geht in die nächste 
Runde: nach dem Bewerbungsschluss werden nun alle 17 
Bewerber online vorgestellt und dürfen auf das Preisgeld 
von bis zu 2.500 Euro hoffen. Über einen Teil des Preisgeldes 
bestimmen die Bürgerinnen und Bürger mit – beim Social 
Media-Preis. Bis zum 6. Januar läuft die Abstimmung auf der 
Facebookseite des Stadtwerks. 
 
Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis, der im vergangenen Jahr 
erstmals ausgelobt wurde, rief erneut Projekte aus der Region 
zur Bewerbung auf. Mitmachen konnten Projekte und Initiativen, 
die unsere Region ein Stück vielfältiger, bunter und lebenswerter 
machen. 17 Bewerber folgten dieser Einladung. „Es ist fantas-
tisch zu sehen, was aus Ideen wird, wenn sich Menschen da-
für einsetzen“, schwärmt Sebastian Dix, Kommunikations-Chef 
Sebastian Dix vom beim Stadtwerk, und fügt hinzu: „Ohne die-
ses ehrenamtliche Engagement wäre unsere Region undenkbar 
– und das hat Corona mit seinen vielfältigen Initiativen deutlich 
gemacht.“ Das Stadtwerk möchte mit dem Zukunftspreis Ehre-
nämter und soziales Engagement sichtbar machen, honorieren 
und finanziell unterstützen. Zehn Projekte zeichnet der Energie-
versorger aus, mit Preisen zwischen 500 und 2.500 Euro. 
 
Im ersten Schritt darf aber die Bevölkerung abstimmen: beim 
Social Media-Preis. Alle Bewerber werden auf einer Website und 
auf der Facebook Seite des Stadtwerks präsentiert und sind ab 
sofort auf Stimmenfang. Das Projekt mit dem meisten „Gefällt 
mir“-Angaben erhält 500 Euro – unabhängig von der sonstigen 
Platzierung. 

Das Spektrum der Bewerbungen ist breit – ökologische Projekte, 
Tier- und Naturschutz, soziales Engagement und ehrenamtliche 
Initiativen für Kinder und Jugendliche konkurrieren um die Prei-
se. Mit dem Social Media-Preis bindet das Stadtwerk die Men-
schen in der Region in die Entscheidungsfindung ein. Jeder kann 
und sollte für sein Lieblingsprojekt abstimmen. Die Abstimmung 
für den Social Media-Preis geht noch bis zum 6. Januar. Wer 
mit abstimmen möchte, kann dies auf der Facebook-Seite des 
Stadtwerks am See tun. 
 
i 
Alle Bewerber und Hintergründe zum Projekt sind auf www.stadtwerk-
am-see.de/zukunft präsentiert. Die Abstimmung läuft über die Face-
bookseite (facebook.com/stadtwerkamsee) des Stadtwerks am See. 
 
 

CSR-Aktivitäten in Baden-Württemberg 
werden ausgezeichnet 
Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Würt-
temberg 
Leistung – Engagement – Anerkennung 2022 (Lea-Mittel-
standspreis) 
Viele Unternehmen in Baden-Württemberg leben eine verant-
wortungsvolle und nachhaltige Unter-nehmensführung. Sie ver-
einbaren gesellschaftliches Engagement mit wirtschaftlichem Er-
folg und sichern so ihre Zukunftsfähigkeit in dynamischen Zeiten. 
Mit innovativen „Corporate Social Responsibility“ (CSR)-Aktivitä-
ten und Kooperationspartnern aus dem Dritten Sektor gehen sie 
gesellschaftliche Herausforderungen aktiv an. Deshalb sind sie 
von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft. 
 
Der Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Würt-
temberg zeigt, welche Stärke verantwortungsvolles Unterneh-
mertum auch in Krisenzeiten hat und zeichnet am 5. Juli 2022 
vorbildliche CSR-Aktivitäten aus. Die Lea-Trophäe für herausra-
gendes gesellschaftliches Engagement wird damit bereits zum 
16. Mal verliehen. 
 
Der Preis steht unter der Schirmherrschaft von Frau Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut MdL, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus Baden-Württemberg, Bischof Dr. Gebhard Fürst (Diözese 
Rottenburg-Stuttgart), Erzbischof Stephan Burger (Erzdiözese 
Freiburg) sowie
den Landesbischöfen Dr. h. c. Frank Otfried July (Evangelische 
Landeskirche Württemberg) und
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelische Landeskir-
che Baden). 
 
Ab sofort können sich alle baden-württembergischen Unterneh-
men mit maximal 500 Vollbeschäftigten, die in Kooperation mit 
einer Organisation aus dem Dritten Sektor, z. B. einem Wohl-
fahrtsverband, einem Verein oder einer Umweltinitiative, ge-
meinsam ein Projekt zur Bewältigung gesellschaftlicher Heraus-
forderungen realisiert haben, bewerben. Bewerbungsschluss 
ist der 31. März 2022. Weitere Informationen zum Wettbewerb 
und dem Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.lea-mittel-
standspreis.de. 
 
Fragen zum Bewerbungsverfahren richten Sie bitte an die Ge-
schäftsstelle des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung 
in Baden-Württemberg, c/o DiCV Rottenburg-Stuttgart e.V.,
Brigitte Volz, Strombergstraße 11, 70188 Stuttgart, 
Tel: 0711/ 2633-1147,
E-Mail: info@mittelstandspreis-bw.de. 
 
 
 
 

 Ende des redaktionellen Teils



Fröhliche Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2022

Was war das für ein verrücktes Jahr. Corona hat vieles auf den Kopf gestellt. 
Hat uns aber auch gezeigt, dass die Krise uns noch stärker macht. 
Mit gemeinsamer Kraft haben wir alle Herausforderungen gemeistert und 
das Beste aus der Situation herausgeholt. 

Nun ist wieder die stille Zeit gekommen, in der wir alle einmal innehalten 
und uns auf das Wesentliche besinnen. Dazu zählen für uns auch verlässliche 
Partnerschaften. Wir schätzen uns glücklich, dass Sie auch in diesem Jahr 
wieder fest an unserer Seite standen. DANKESCHÖN.

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir erholsame Feiertage, ein glückliches 
2022 und ganz viel Gesundheit.

Wir freuen uns auf ein gemeinsames 2022.

Ihr PRIMOVERLAG



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
OFENÄPFEL MIT MANDELFÜLLUNG
4 Äpfel (je ca. 175 g) aus der Region
Füllung: 150 g geschälte, gemahlene Mandeln,
3 - 4 EL Zucker, 1 TL Vanillezucker, 4 EL Sahne
Bestreuen: einige Butterfl ocken,
2 EL Zucker, 2 EL Mandelblättchen
Zum Schluss: 200 ml Apfelsaft 
Außerdem: 1 ofenfeste Form, Butter für Form

MUSKATELLER-SCHAUM
200 ml Muskateller-Wein aus Baden
2 Eier
1 Eigelb
2 EL Zucker
200 ml Sahne, steif geschlagen

Das Festdessert:

Ofenäpfel mit Mandelfüllung 
und Muskateller-Schaum

Zubereitung
Backofen auf 200 °C vorheizen.

Äpfel (am besten mit dem Kugelausstecher) aushöhlen, in 
die bebutterte Form stellen.

Für die Füllung alle Zutaten mit der Sahne mischen, in die 
Äpfel verteilen. 

Butter daraufgeben, mit Zucker und Mandelblättchen 
bestreuen. Apelsaft dazugießen, in der Mitte des vorge-
heizten Ofens 20-25 Minuten backen. 

Für den Muskateller-Schaum, Eier, Eigelb und Zucker im 
warmen Wasserbad zu einer schaumigen Creme schlagen, 
auskühlen lassen. Sahne darunterziehen. 

Äpfel auf Teller geben, nach Belieben mit Puderzucker 
bestäuben und mit Muskateller-Schaum drumherum 
anrichten. 
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Tipps & Tricks

Gemahlene Mandeln ersetzen in zahlreichen 

Rezepten Mehl oder Stärke zu Teilen (oft auch 

ganz), machen Kuchenteige und Tartes saftiger. 

Suppen verleihen sie das perfekte Aroma, sie bilden 

außerdem die Basis für köstliche Pastasaucen. Süße 

Mandeln sind in der orientalischen Küche ein fester 

Bestandteil. - Stichwort Muskateller (auch als „Bienen-

traube“ bekannt): Da dieser Wein in Duft, Aroma und 

Geschmack an eine frische Traube erinnert und einen 

ausgeprägten Eigengeschmack besitzt, eignet er sich 

nicht immer als Getränk zum Essen. Kenner genie-

ßen das edle, köstliche Aroma dieses Weines 

(aus einer der ältesten Rebsorten) zum 

Abschluss eines schönen Abends.



ANZEIGEN
Kalkulator

Leerer PC? Hilfe gesucht?
Sie brauchen Unterstützung? So einfach können Sie 
Ihre Stellenanzeige buchen. Anzeigenformat sowie 
Verbreitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigen-
preis wird direkt online berechnet. Alle Ausgaben, 
Nachbarorte und Kombinationsmöglichkeiten 
werden sofort angezeigt. 

www.primo-stockach.de

EINFACH
ONLINE 
BUCHEN



WINTERTAGE BEI PLAMECO-SPANNDECKEN
Kommen Sie vorbei oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause.
Im Zeichen des Winters steht die Deckenschau des Plameco-Fachbetriebs Fröhlich

am Mo., 27. + Di., 28.12. in der Sankertsweiler Str. 4, 88639 Wald, 11 - 18 Uhr
am Mi., 29. + Do., 30.12. in der Bergstr. 88, 88690 Unteruhldingen, 11 - 18 Uhr

Bei den Wintertagen bietet sich nun vier Tage lang die Gelegenheit,  
sich über zahlreiche Möglichkeiten der Deckengestaltung zu informieren.

Die Deckenschauf findet unter den aktuell gültigen Pandemieregeln statt.

www.froehlich-spanndecken.de   Tel. 07777 - 939 560 + 07556 - 286 99 55

Firma Strobel
Umzüge - Entrümpelungen

K. Abicht
Geschäftsinhaberin
In der Breite 19
78354 Sipplingen
Telefon  0 75 51 / 94 83 39
Telefax  0 75 51 / 94 53 89
Mobil    0162 / 1 86 47 16
umzuege-strobel@t-online.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Containerservice

•Container 5 - 40m³
•Bauschuttrecycling

www.wörner-gmbh.com

0 75 51/41 30

Entsorgungsfachbetrieb

www.woerner-gmbh.net



Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück. Mehr unter 
corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837 (English, 

, Türkçe, Русский) sowie in Gebärdensprache unter www.zusammengegencorona.de.
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Sinolia Reinigungen UG 
(haftungsbeschränkt) 

Untere Apfelbergstraße 6 • 88690 Uhldingen-Mühlhofen 
Telefon Büro: 07556 - 96 66 797 • Fax Büro: 07556 - 96 66 798 

Büro Mobil: 0160 - 14 21 771 

Wegen Umzugs nach Mühlhofen suchen wir neue Aufträge 
für 2022 in dieser Region Umkreis 10 -15 km

Reinigung von Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Schulen, Treppenhäuser, Gebäude usw. 

Die Arbeiten müssen täglich von Mo.-Fr. durchgeführt werden. 

MFH, Hofstelle, Landwirtschaftl. Fläche, 
Acker, Wiese, Wald 

keine Makler, zu kaufen gesucht. Tel. 0162-5382256





Betriebsferien:
Unser Hofladen bleibt vom

01.01. - 24.01.2022 
geschlossen!

Baufnang 15 in 88682 Salem
Tel: 07553 7442

E-Mail: Obsthof.Marquart@gmx.de

Liebe  Kunden, 
Wir möchten Ihnen DANKE sagen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen fröhliche Weihnachten 
und ein gesundes glückliches Neues Jahr 2022!

Ihre Familie Marquart

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünschen wir allen unseren Patienten.

Unsere Praxis ist vom 23.12.21 bis zum 09.01.22 geschlossen.
Zahnärztlicher Notdienst Tel. 01805-911620

Ihr Praxisteam
m.sc. Rolf Albert
Zahnarztpraxis

Winkler Technik ist ein Handelsbetrieb von innovativen Be-
festigungssystemen für die Flächentemperierung von Gebäu-
den, Hallen, Stadien, Einfahrten und Flughafen-Landebahnen
mit Sitz in Überlingen. Von hier aus bedienen wir seit 1977
sehr erfolgreich Kunden in über 30 Ländern.  

Wir, das Team der Auftragsabteilung, suchen eine/n nette/n 
und engagierte/n Kollegin/en als Verstärkung für unsere                                                  

EXPORTABTEILUNG  
in Vollzeit.  

Wenn Sie,  
• idealerweise Erfahrung in zoll- und versandtechnischer 
  Gesamtabwicklung haben 
• sicher Englisch in Wort und Schrift beherrschen, 
  evtl. sogar Französisch oder Italienisch 
• Freude am Organisieren haben  
• Wert auf selbstständige Tätigkeit sowie 
• einen sicheren Arbeitsplatz zum Wohlfühlen, mit fairer 
  Vergütung und flexiblen Arbeitszeiten legen, 
seien Sie herzlich willkommen in unserem starken Team.  

Wir freuen uns auf Sie.  

Bitte bewerben Sie sich schriftlich bei:  

Winkler Technik GmbH
z. H. Veronika Winkler
Waldhornstr. 12 in 88662 Überlingen 
oder gerne auch per Mail an 
bewerbung@winkler-technik.de  
Weitere Infos über uns unter: www.winkler-technik.com/job



wünsch dir was!

Wir wünschen ein erfolgreiches neues Jahr!

Mit rund 110.000 Euro  
unterstützen wir im Jahr 2021 
Vereine und Institutionen 
für ihr gesellschaftliches  
Engagement. 

Unsere Vertreter/innen 
verzichten erneut auf  
ihre Geschenke. 
Wir spenden stattdessen  
jeweils 2.500 Euro an die  
Bürgerstiftungen Stockach
und Deggenhausertal,  
Vianney - Gesellschaft ÜB,
sowie Dr. Breuckmann-Stiftung



Ihre Weihnachts-

grußanzeige

im Heimatblatt

...

OWINGEN
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Frohe Weihnachten
 und ein herzliches Dankeschön
  allen meinen Kunden!

Ich freue mich wieder auf Sie
 im Jahr

  2022

Hippmannsfeld 1
88662 ÜB-Lippertsreute

Familie

Petautschnig
Autolackiererei

88696 Owingen

Frohes WeihnachtsfestHerzlichen Dank für ihr Vertrauenim vergangen Jahr.Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein besinnliches Weihnachtsfestund ein gutes 2022.

              Max.buser@t-online.de

Bei einer Kerze ist nicht  
das Wachs wichtig, 
sondern das Licht.

— Antoine de Saint-Exupéry —
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2022

Frohe Festtage und ein gutes, 
gesundes neues Jahr 2022

Im Grund 4, D-78359 Nenzingen
Telefon 07771-9179700, www.coffeemore.de

Unser Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 08:00-17:00Uhr 
24.u.31.12.geschlossen

Service und Reparatur für Kaffeeautomaten aller Marken

Frohe Weihnachten
Ein herzliches Dankeschön an unsere Mitglieder 
und Helfer/innen für Ihre Unterstützung 
und unseren Kunden für Ihr Vertrauen. 
Die besten Wünsche zum Weihnachtsfest 
und Jahreswechsel.

Ihre Nachbarschaftshilfe Owingen 
„Gemeinsam statt Einsam“ 

FROHE 
WEIHNACHTEN
Die besten Wünsche zum
Weihnachtsfest und Jahreswechsel. 
Ein herzliches Dankeschön 
für Ihr Vertrauen.

Firma

und Belegschaft
Reifen und Kfz-Betrieb
Henkerberg 9 (Industriegebiet)
88696 Owingen
Tel. 07551-3261 • Fax 07551-7117

Allen Kunden und Freunden 
unseres Hauses frohe Weihnacht 

und viel Glück im neuen Jahr.

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN.

88699 Altheim • Hauptstr. 57 b
Tel. 07554/9 73 70 • Mobil 0175/5243659

Lieber 
WEIHNACHTSMANN,
zu Weihnachten wünsche ich mir:
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Unserer verehrten Kundschaft, Freunden  
und Bekannten danken wir für die 
gute Zusammenarbeit und wünschen 

eine glückliche Fahrt ins neue Jahr!

Wir machen 
Betriebsferien  

vom 24.12.2021 
– 09.01.2022

Autohaus Ernst Hahn GmbH
Tankstelle - Überlingen-Lippertsreute | Tel. 07553 - 352

Die besten Wünsche
zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel.

Ein herzliches Dankeschön
für Ihr Vertrauen.

Bei verstopften Rohren 
hilft Michael Raff sofort!

Notdienst rund um die Uhr.

Rohrreinigung und Rohrsanierung
Prielstr. 38  •  88696 Owingen

Tel. 07551/948390 • Fax 07551/948391
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Frohe Weihnachten

EINEN
GUTEN START

IN 2022!

Wir danken all unseren Kunden 
für Ihr Vertrauen & wünschen 

eine gute Fahrt ins neue Jahr 2022! 

bs reparaturbetrieb Bernd Schrodin
Inhaber Anita Schrodin

Carl-Benz-Straße 5
88696 Owingen

Telefon: 07551 - 642 80
Fax: 07551 - 63 882

E-Mail: bernd.schrodin@t-online.de

Frohe Weihnachten

EINEN
GUTEN START

IN 2022!

ABLAUGEN - STRAHLEN - ENTWURMEN

Holz- und Metallober� ächen 

ANTIK-MÖBEL-LAGERVERKAUF  

antik.hummel@t-online.de | 88682 Salem - Rickenbach 

Tel.: 07553 - 14 93

A N T I K
H U M M E L

Frohe Weihnachten
und ein gutes, gesundes neues Jahr

Allweyer  mit Team

Owingen  ·  Tel. 07551 /4309

Geschenke, Gutscheine u. Geschenkkörbe

    Getränkevertrieb +
 Feink

ost

wünscht Ihnen

Dorfstraße 30 I 88634 Herdwangen-Schönach
Telefon: +49 (0)7557 / 86 89
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Frohe Weihnachten 
und ein gutes, gesundes neues Jahr!

Unser Geschäft bleibt am Dienstag, 
den 11. Januar 2022 wegen Inventur geschlossen.

Weitere Infos unter www.bommer.de

Bei uns kommen 
selbst die 
Kleinen
ganz groß 
raus.

Bommer GmbH , Rengoldshauser Straße 12, 88662 Überlingen

Im Namen aller Abteilungen möchten wir uns bei 
unseren Kunden und Geschäftspartnern für Ihre Treue 

und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem 
Jahr recht herzlich bedanken.

Das gesamte Bommer-Team wünscht Ihnen und Ihren 
Familien frohe Weihnachten und vor allem ein gesundes 

neues Jahr 2022!

Um erfolgreich zu sein,müssen wir an uns selbst glauben.
 — Michael Korda —
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Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit. 
Mit unserer Erfahrung begleiten wir Sie 

auch gerne im neuen Jahr.

Gesundheit, Glück 
und viel Erfolg 

für 2022.

Frohe Weihnachten 
und ein gutes 
neues Jahr.

- Holzbau
- Trockenbau
- Fliesen
- Bodenbelags-
  arbeiten
- Badsanierung

Möhrle Werner
Josef-Buchholzstr. 7 - 88634 Herdwangen-Schönach
Mobil 0049 173 958 52 10 - www.moewe.biz

Am Ende des Jahres
danken wir für Ihr Vertrauen.
Wir wünschen frohe Festtage

und ein gutes neues Jahr.

Ihre
Metzgerei

Hermann
Owingen

wünscht Ihnen:  

das Team von 

 ROLANDS KÜCHENLADEN KG
88699 Frickingen-Altheim 88699 Frickingen-Altheim 88699 Frickingen-Altheim 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.
Firma Brand bedankt sich für Ihr Vertrauen.

Im Horn 4, 78354 Sipplingen, Tel. 0 75 51 / 94 53 00

www.brand-sanitaer.de

Ihr Spezialist auch für Rohrreinigung, Solartechnik & Heizung 

Jörg
Brand

e

e
e

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde,
Besinnlichkeit und Geborgenheit sollen Ihnen das Weihnachtsfest versüßen 

und Sie behutsam durch den Jahreswechsel begleiten.
Für das kommende Jahr 2022 wünschen wir Ihnen 

Zufriedenheit, klare Ziele, viel Erfolg und natürlich beste Gesundheit.

Zum Kretzer 25 | 88662 Überlingen | Tel. 07551 4128 | www.strehl.biz

 Blechnerei – Flachdachbau – Balkonsanierung - Stanz- u. Biegearbeiten

Wir wünschen Ihnen von Herzen  
frohe Weihnachten und ein 
erfülltes, neues Jahr 2022. 
Danke für Ihr Vertrauen, Ihr Haller Team.

24.12 und 31.12 haben wir geschlossen.

www.haller-raumgestaltung.de
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